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96.091

Botschaft
über eine neue Bundesverfassung

vom 20. November 1996

Sehr geehrte Herren Präsidenten,
sehr geehrte Damen und Herren,

in Erfüllung des Bundesbeschlusses vom 3. Juni 1987 über die Totalrevision der Bundes-
verfassung unterbreiten wir Ihnen Botschaft und Entwurf zu einer neuen Bundesverfas-
sung mit dem Antrag auf Zustimmung.

Die Botschaft enthält einen Entwurf für eine neue Bundesverfassung im Sinne von
Artikel 3 des Bundesbeschlusses vom 3. Juni 1987 sowie je einen Entwurf für die Reform
der Volksrechte und für die Reform der Justiz.

Wir beantragen ferner, die folgenden parlamentarischen Vorstösse abzuschreiben:
1991 P 90.440 Totalrevision der Bundesverfassung von 1874

(N 19.9.91, Sozialdemokratische Fraktion)
1991 P 90.450 Totalrevision der Bundesverfassung (N 19.9.91, Grüne Fraktion)
1991 P 90.503 Totalrevision der Bundesverfassung. Einsetzung eines Verfas-

sungsrates (N 19.9.91, Nabholz)
1993 P 92.3037 Erweiterung des Prüfungsrechts des Bundesgerichtes

(N 19.3.93, Nabholz)
1994 M 93.3218 Totalrevision der Bundesverfassung (S 16.12.93, Meier Josi;

N 16.12.94)
1995 M 93.3533 Gültigkeit von Volksinitiativen (S 16.6.94, Staatspolitische

Kommission SR 91.410; N 21.3.95)
1995 P 93.3558 Presseartikel in der Bundesverfassung (N 1.2.95, Zbinden)

Wir versichern Sie, sehr geehrte Herren Präsidenten, sehr geehrte Damen und Herren,
unserer vorzüglichen Hochachtung.

20. November 1996 ïm Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident: Delamuraz
Der Bundeskanzler: Couchepin
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Übersicht

Im Jahre 1998 feien die Schweiz das 150jährige Bestehen des Bundesstaates. Auf diesen
Zeitpunkt hin sollen die Vorarbeiten für die Verfassungsreform zum Abschluss gebracht
werden. Diese Vorarbeiten sind zwar bereits Mitte der sechziger Jahre begonnen worden,
und das Parlament hat sich 1987 eingehend damit befasst; sie haben aber erst nach der
Ablehnung des Beitritts zum Europäischen Wirtschaftsraum wieder neuen Auftrieb
erhalten. Der Bundesrat hat im Sommer 1994 ihre Wiederaufnahme beschlossen.

Die vorgeschlagene Verfassungsreform will einerseits deutlich machen, was heute ge-
stützt auf einen breiten politischen Grundkonsens als gelebte Verfassungswirklichkeit und
verbindliches Verfassungsrecht gilt. Die bestehenden Lücken im Verfassungstext sollen
geschlossen, die Gliederung soll verbessert, die normative Dichte reduziert und die
Sprache modernisiert werden. Die Verfassungsreform ist damit auch Anlass, die Ele-
mente, welche die Schweizerische Eidgenossenschaft kennzeichnen, wieder bewusst zu
machen und aufzuzeigen, was den Zusammenhalt der "Willensnation Schweiz" sichert.
Gleichzeitig schafft sie mehr Transparenz, was für das gute Funktionieren der staatlichen
Institutionen und für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat unerlässlich
ist.

Anderseits will die Verfassungsreform sich aber nicht darauf beschränken, das geltende
Verfassungsrecht aufzubereiten. Denn namentlich im Bereich der Behörden und der
Volksrechte sind Neuerungen notwendig, um die Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit
des Staates mit Blick auf die Herausforderungen der Zukunft zu sichern und zu stärken.
Die Institutionen des schweizerischen Bundesstaates, die im wesentlichen aus dem letzten
Jährhundert stammen, haben sich insgesamt bewährt. Grundlegende Änderungen sind
somit nicht notwendig. Hingegen sind gewisse Anpassungen vor allem im Bereich der
Volksrechte und der Justiz nötig, um zu verhindern, dass das institutionelle Gefüge
unseres Staates auf die Dauer Schaden nimmt.

Ausgehend von diesen Zielen umfasst die Botschaft über die Reform der Bundesverfas-
sung drei verschiedene Vorlagen: einen Bundesbeschluss über eine nachgeführte Bun-
desverfassung (Vorlage A), einen Bundesbeschluss über die Reform der Volksrechte
(Vorlage B) und einen Bundesbeschluss über die Reform der Justiz (Vorlage C). Ange-
strebt wird somit weder eine Totalrevision im klassischen Sinn, die - wie dies beim Ver-
fassungsentwurf der Expertenkommission Purgier im Jahre 1977 noch der Fall war - alle
Bereiche des Verfassungsrechts betrifft, noch eine rein formale, auf die Neuformulierung
des geltenden Verfassungsrechts beschränkte Revision. Die Verfassungsreform verbindet
die sogenannte Nachführung, die "mise à jour" des geltenden Verfassungsrechts, mit
institutionellen Neuerungen in zwei Schwerpunktbereichen. Sie verzichtet auf umfassende
materielle Neuerungen, ist aber als offener Prozess konzipiert, der den Einbezug weiterer
Reformbereiche ermöglicht.

Die Vorlage A erfüllt den Auftrag der Bundesversammlung aus dem Jahre 1987. Nach
diesem Auftrag sott der Bundesrat einen Entwurf zu einer neuen Bundesverfassung unter-
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breiten, der das geltende geschriebene und ungeschriebene Verfassungsrecht nachführt,
es verständlich darstellt, systematisch ordnet sowie Dichte und Sprache vereinheitlicht.
Es geht mit andern Worten darum, das geltende Verfassungsrecht möglichst vollständig,
klar strukturiert und in verständlicher Form zum Ausdruck zu bringen und damit dieför
die Bürgerinnen und Bärger unerlässliche Transparenz der grundlegenden Normen
unseres Staates zu schaffen.

Der Entwurf einer nachgeföhrten Bundesverfassung macht die Wesensmerkmale unseres
Staates (Volksrechte, Rechtsstaatlichkeit, Föderalismus, Sozialstaatlichkeit) deutlich und
trägt der Entwicklung des Verfassungsrechts Rechnung. Diese hat zu einem erheblichen
Teil ausserhalb des Verfassungstexts stattgefunden; Die Rechtsprechung des Bundes-
gerichts, die Praxis von Bundesversammlung und Bundesrat und zahlreiche völker-
rechtliche Normen, dieför die Schweiz verbindlich sind, haben das Verfassungsrecht in
den letzten Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt. Ganz besonders gilt dies fitr die
Entwicklung der Grundrechte undßir die allgemeinen Grundsätze staatlichen Handelns.
Es trifft aber auch zu für das Verhältnis von Bund und Kantonen sowie für das
Zusammenwirken und die Zuständigkeiten der verschiedenen Bundesbehörden.

Der neue Verfassungstext vermeidet zu dichte Normierungen. Er ist deshalb trotz des
Einbezugs materiellen Verfassungsrechts deutlich kürzer als die geltende Bundesverfas-
sung. Seine klare, sachlichen Kriterien gehorchende Gliederung und eine zeitgemässe
Sprache und Terminologie machen die Bundesverfassung wesentlich verständlicher.

Die Vorlage B enthält ein ausgewogenes Paket von Reformvorschlägen der Volksrechte.
Ziel dieser Reformvorschläge ist weder der Abbau noch ein einseitiger Ausbau der direkt-
demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten. Es geht vielmehr darum, einzelne Elemente
der Volksrechte umzugestalten, zu verfeinern und zu ergänzen, um die Funktionsßhigkeit
der direkten Demokratie mit Blick auf die Zukunft zu sichern. Die Mitwirkung und
Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger bei den wichtigen politischen Fragen muss
auch in Zukunft gewährleistet sein. Die einzelnen Reformvorschläge tragen der
besonderen Bedeutung der Volksrechte in unserem Staat Rechnung. Sie gehen mit andern
Worten von einer Gesamtheit der Institutionen aus.

Die Reformvorschläge wollen dazu beitragen, dass die Volksrechte vor allem dort zum
Tragen kommen, wo es um Wichtiges und Grundlegendes, um Grundsatzentscheide geht.
Sie streben darüber hinaus eine Differenzierung des bestehenden Instrumentariums an
und antworten auf die zunehmende Internaiionalisierung des Rechts. Schliesslich geht es
nicht zuletzt auch darum, die Impulsfunktion der Volksrechte zu stärken und ihre eher
bremsenden Wirkungen zu mindern. Als bedeutsame Neuerungen werden namentlich
vorgeschlagen: die Einföhrung der allgemeinen Volksinitiative und des fakultativen
Verwaltungs- und Finanzreferendums; die Ausdehnung des fakultativen Staatsvertrags-
referendums verbunden mit der Möglichkeit, die Genehmigung von Staatsverträgen
zusammen mit den Gesetzesänderungen zur Abstimmung zu unterbreiten; die Zuständig-
keit des Bundesgerichts, in Zweifelsfällen über die Gültigkeit von Volksinitiativen zu
entscheiden; die Möglichkeit, Altemativtexte vorzulegen und mehrere Volksinitiativen
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gleichzeitig zur Abstimmung zu unterbreiten; und schliessüch die Erhöhung der Unter-
schriftenzahlen,

Die Vorlage C will vor allem die Funktionsßhigkeit des Bundesgerichts als oberstes
Gericht sicherstellen. Zu den Aufgaben des Bundesgerichts gehören die Entscheidung
rechtlicher Grundsatzfragen, die Sicherung der Kohärenz der Rechtsordnung und die
dynamische Fortentwicklung des Rechts, Die Funktionsßhigkeit des Bundesgerichts darf
nicht länger durch Überlastung und sachfremde Aufgaben beeinträchtigt werden. Zudem
gilt es, den. Rechtsschutz in allen Bereichen zu gewährleisten. Um diese Ziele zu
erreichen, werden eine Entlastung des Bundesgerichts durch den Abbau von Direkt-
prozessen und die Vorschaltung richterlicher Behörden in allen Bereichen sowie die
Ermöglichung von Zugangsbeschränkungen vorgeschlagen. Vorgesehen ist im weiteren
auch die Verbesserung des Rechtsschutzes durch die Einführung einer allgemeinen
Rechtsweggarantie. Eine besonders bedeutsame Neuerung stellt sodann der Ausbau der
Verfassungsgerichtsbarkeit dar: Im Zusammenhang mit einem Anwendungsakt soll das
Bundesgericht künftig prüfen können, ob ein Bundesgesetz oder ein allgemeinverbind-
licher Bundesbeschluss gegen verfassungsmässige Rechte oder gegen Völkerrecht ver-
stösst. Und schliesslich stellt die Vorlage zur Reform der Justiz auch die erforderlichen
Verfassungsgrundlagen für eine Vereinheitlichung des Zivil- und Strajprozessrechts
bereit.

Die Vorlagen zur Nachführung des geltenden Verfassungsrechts und zu den beiden
Reformbereichen werden dem Parlament gleichzeitig unterbreitet. Es handelt sich aber
um separate Vorlagen, über die auch separat abgestimmt werden soll. Dabei kann
vorläufig offen bleiben, ob die Vorlagen gleichzeitig oder allenfalls zeitlich gestaffelt zur
Abstimmung unterbreitet werden.
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Botschaft

I Allgemeiner Teil
II Grundsätzliches zur schweizerischen Bundesverfassung und

zur vorgeschlagenen Reform
III Wesen, Aufgabe und Bedeutung der Bundesverfassung

Wesen und Auf gäbe

Die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874 weist
alle Elemente auf, die für den modernen westlichen Verfassungsstaat kennzeichnend
sind: Sie legt die Grundzüge der staatlichen Ordnung fest, sie nennt die wesentlichen
Ziele, weist Aufgaben zu, regelt die Organisation und das Verfahren der Staatsorgane, be-
stimmt die Rechtsstellung der Menschen in diesem Staat und begrenzt dadurch zugleich
die staatliche Macht. Als rechtliche Grundordnung beansprucht sie Geltung und Vorrang
vor allem übrigen Recht des Staates. Sie begründet die Schweiz als Äecfiügemeinschaft
und konstituiert sie in der Form eines Bundesstaates, mit einer für unser Land typischen
Verbindung von direkt-demokratischen und repräsentativen Elementen.

Die Bundesverfassung ist allerdings nicht nur ein juristischer Text, sie ist auch ein politi-
sches, geschichtliches und kulturelles Dokument. In ihr kommt eine nahezu 150jährige
Verfassungsgeschichte des Bundesstaates Schweiz zum Ausdruck. Sie ist Spiegelbild ver-
gangener verfassungspolitischer Auseinandersetzungen und damit Zeugnis ihrer Zeit. In
ihr verkörpert sich das politische Erbe und das Selbstverständnis des Landes. Als
Kristallisationspunkt grundlegender politischer Anliegen ist die Bundesverfassung Aus-
druck des politischen Grundkonsenses, eine Art "Gesellschaftsvertrag" im modernen
Sinn.

Ihrer Zielsetzung gemäss ist die Bundesverfassung auf Bewahrung des Erreichten ebenso
wie auf Gestaltung der Gegenwart und Zukunft ausgerichtet. Sie will, dass die in ihr an-
gelegte Wertordnung und die in ihr enthaltenen Grundentscheidungen im gesamten
politischen Prozess zum Tragen kommen. Insofern ist die Verfassung auch eine Rahmen-
ordnung für die Politik, eine "Ordnung des Politischen".

Die Bundesverfassung ist nach schweizerischem Verständnis kein in Stein gehauenes
Monument, also nicht auf Unantastbarkeit ausgerichtet. Sie stand schon immer und steht
gerade heute im Zentrum eidgenössischer Politik. Manche ihrer Bestimmungen sind Aus-
druck des Ringens um politische Kompromisse, wahre "Kunstwerke" der politischen
Konsenswerkstatt (Kurt Eichenberger). Die fortwährende Entwicklung hat die schweize-
rische Bundesverfassung lebendig erhalten. Seit der Totalrevision im Jahre 1874 ist sie in
rund 140 Partialrevisionen von unterschiedlicher Tragweite den Erfordernissen der
jeweiligen Zeit angepasst worden. Und obschon unsere Bundesverfassung, die im Kern
auf die Bundesverfassung von 1848 zurückgeht, mit ihrer bald 150jährigen Tradition eine
der ältesten Verfassungen der Welt ist, ist sie nicht zum Mythos erstarrt. Sie ist als
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Fundament der Eidgenossenschaft nach wie vor tragfähig. Ihre Grundausrichtung und
ihre Kernaussagen sind durchaus aktuell und zukunftsweisend.

Funktionen der Verfassung

Die Bundesverfassung hat, wie jede Verfassung, mehrere Aufgaben zu erfüllen. Diese
sogenannten Verfassungsfunktionen unterliegen allerdings bis zu einem gewissen Grad
dem Wandel der Zeit und werden je nach Situation auch unterschiedlich gewichtet.
Unverändert wichtig sind in staatspolitischer und -staatsrechtlicher Sicht die Ordnungs-
und Organisationsfunktion sowie die Machtkontrollfunktion (vgl. dazu im einzelnen
Eichenberger in Kommentar BV, Verfassungsrechtliche Einleitung, Rz. 72 ff., m.w.H.),
Beim Vorgang der Verfassungsgebung in einem schon eingerichteten und an sich funk-
tionsfähigen Staat, wie das bei der Schweizerischen Eidgenossenschaft jetzt der Fall ist,
treten diese Gesichtspunkte freilich etwas zurück. Im Vordergrund steht dann das Be-
mühen kenntlich zu machen, was dieser Staat eigentlich ist (oder geworden ist) und was
dieser Staat jetzt und künftig soll, ferner wer für diesen Staat tätig werden darf (oder
*muss) und schliesslich wie dies zu geschehen hat. Verfassungsgebung kann unter diesen
Voraussetzungen Halt und Orientierung geben und einen wesentlichen Beitrag zur
Stärkung der Orientierungsfunktion der Verfassung leisten. Frühere normative Grundent-
scheidungen werden bestätigt und erneuert, die gesellschaftlichen Kräfte auf neue
gemeinsame Ziele ausgerichtet. Die Verfassung macht also den Staat in seiner
Gesamtheit wieder fassbar und verständlich, so dass sich die Bürgerinnen und Bürger
besser in ihrem Gemeinwesen zurechtfinden können.

Neben der Orientierungsfunktion kann im gewachsenen Verfassungsstaat die Integra-
tionsfunktion der Verfassung bedeutsam sein. Für den jungen Bundesstaat von 1848 war
die' einheitsstiftende Funktion sehr wichtig. Auch in Zeiten der inneren Zerstrittenheit
kann die Integrationsfunktion der Verfassung plötzlich wieder in den Mittelpunkt rücken.
Der Wille zur Gemeinsamkeit und die Verpflichtung auf gemeinsame Ziele sind aber
auch zentrale Elemente einer jeden Verfassuhgserneuerung und verdienen deshalb in
einer neuen Verfassungsurkunde besondere Hervorhebung.

Das Verfassungsrecht befasst sich traditionellerweise in erster Linie mit dem Verhältnis
des Staates zu den Bürgerinnen und Bürgern und mit dem Verhältnis der staatlichen
Organe untereinander; der Blick ist gleichsam "nach innen" gerichtet. Immer mehr wird
heute aber von der Verfassung auch verlangt, dass sie sich ausspricht über die Positionie-
rung des Staates im internationalen Umfeld und über die Einbettung der nationalen in die
internationale Rechtsordnung. In der schweizerischen Bundesverfassung ist diese
"Brückenfunktion" noch wenig ausgeprägt. In neueren Kantonsverfassungen finden sich
zunehmend Verfassungsbestimmungen, die eine Öffnung des Staates "nach aussen"
dokumentieren. Die schweizerische Bundesverfassung nimmt hingegen seit jeher eine
andere wichtige "Brückenfunktion" wahr, indem sie einlässlich die Beziehungen zu den
Kantonen regelt. Sie lässt dabei den Kantonen als souveränen Gliedstaaten weiten Raum
für die Entfaltung eigener Verfassungsstaatlichkeit.

Schliesslich wird heute vom Staat und seiner Rechtsordnung unumwunden (auch oder
primär) "effizientes Handeln" gefordert. Mit der Verknappung der Ressourcen wird die
Forderung nach wirtschaftlichem Handeln immer lauter an den Staat herangetragen.
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Dabei wird gelegentlich vergessen, dass die öffentliche Hand ihr Tätigwerden nicht vorab
durch wirtschaftliche Erfolge, sondern letztlich allein durch ein auf Gerechtigkeit
gerichtetes Tun zu legitimieren vermag.

Die wichtigste Leistung einer Verfassung Hegt wohl darin, dass sie die politische .Ge-
meinschaft überhaupt "verfasst", d.h. strukturiert und handlungsfähig macht sowie
rechtlich durchdringt und begrenzt. Im übrigen fällt die Gewichtung der verschiedenen
Funktionen der Verfassung je nach Standpunkt unterschiedlich aus und ist in einem
bestimmten Ausmass auch zeitbedingt. Selbst in den zentralen Regelungsbereichen der
Bundesverfassung - Grundrechte, Aufgabenteilung, Behördenorganisation - sind sie von
unterschiedlichem Gewicht:

- Die Grundrechte binden alle staatlichen Organe, insbesondere auch den Gesetzgeber.
Man geht davon aus, dass die grundlegenden Menschenrechte vorstaatliche Geltung
haben; sie werden vom Staat anerkannt und gewährleistet und nicht etwa erst durch
die Verfassung geschaffen. Die Gerichtspraxis hat nicht zuletzt deshalb auf dem
Gebiet der Grundrechte die Verfassung in schöpferischer Weise weiterentwickelt, um
den neuen Gefährdungen der individuellen und kollektiven Freiheit, die in unserer
Zeit mannigfach zutage treten, begegnen zu können. Die Grundrechte verbürgen nicht
nur gerichtlich durchsetzbare Ansprüche des Individuums; als objektive Prinzipien
durchdringen die Grundrechte anerkanntermassen die gesamte Rechtsordnung. In"
neuerer Zeit haben die Grundrechte eine zusätzliche völkerrechtliche Absicherung
durch Verankerung in internationalen Übereinkommen erfahren. Insbesondere die
Garantien der Europäischen Menschenrechtskonvention gelten nach anerkannter
Lehre und Rechtsprechung als „verfassungsmässige Rechte" und gemessen wie die
Garantien der Bundesverfassung gerichtlichen Schutz.

- Die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen bildet ein Kernstück des schwei-
zerischen Föderalismus. Die Bundesverfassung bezeichnet die Kompetenzen und
Aufgaben des Bundes und bestimmt dabei zugleich die Grenzen seiner Handlungs-
befugnisse. Somit, teilen sich Bund, Kantone und Gemeinden nach dem in den Ver-
fassungen von Bund und Kantonen angelegten Plan in die Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben. Das für den schweizerischen Föderalismus charakteristische Ineinandergreifen
der Kompetenzen von Bund und Kantonen und das Aufeinander-Bezogensein der
Institutionen ist ein Spiegelbild dessen, dass die Schweiz ein rechtlich mehrfach
verfasster Staat ist. Dem entspricht auch, dass jede Schweizerin und jeder Schweizer

" ein dreifaches Bürgerrecht besitzt, nämlich ein Gemeinde-, ein Kantons- sowie das
Schweizerbürgerrecht. Eine der zentralen Aufgaben der Bundesverfassung ist es, im
Bundesstaat zugleich Vielfalt und Einheit zu garantieren.

- Die Festlegung der Organisation des Staates, insbesondere die Bestimmung seiner
Organe und ihrer Funktionen, ist unabdingbare Voraussetzung staatlichen Handelns.
Unkontrollierte und missbräuchliche Machtausübung kann dabei nur verhindert wer-
den, wenn die Verfassung durch Gewaltenteilung die funktioneile, organisatorische
und personelle Trennung der staatlichen Macht in Legislative, Exekutive und Justiz
vorsieht und Rechtsschutz gewährt. Der Bundesverfassung von 1874 liegt dieses
rechtsstaatlich bedeutsame Bauprinzip stillschweigend zugrunde. Auch die Besetzung
der Organe will von der Verfassung geregelt sein. Eine demokratische Verfassung
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führt die Legitimation eines jeden Staatsorgans auf die Bürgerschaft zurück (Volks-
souveränität) und sichert die Bindung der staatlichen Organe an die verfahrens-
mSssigen und inhaltlichen Vorgaben der Verfassung (Rechtsstaatlichkeit).

Beschränktes Leistungsvermögen

Das reale Leistungsvermögen der Verfassung und ihre lenkende Kraft im politischen
Prozess dürfen allerdings nicht überschätzt werden. Die Verfassung als rechtliche
Grundordnung allein kann das gute Funktionieren von Staat und Gesellschaft nicht
garantieren. Sie ist nur einer der Einflussfaktoren im Kräftefeld von Gesellschaft, Wirt-
schaft und Politik. Sie hat auf diese Weise teil am generellen Bedeutungswandel, auch am
allgemeinen Bedeutungsverlust des Staates in unserer Zeit. Sie kann Veränderung der
Werteordnung in unserer pluralistischen Gesellschaft und Veränderungen im Verhältnis
zwischen Staat und Wirtschaft letztlich nur sehr bedingt steuern.

Dennoch: Das geordnete und friedliche Zusammenleben der Menschen in einem Staats-
•verband wird massgebüch getragen von verbindlichen, transparenten und rationalen Re-
geln. Die Verfassung hält diesen „nationalen Konsens" fest und hält ihn lebendig. Gerade
in unserer pluralistischen Gesellschaft trägt die Verfassung entscheidend dazu bei, ein
Mindestmass an praktischer Übereinstimmung und an, politischer Homogenität zu
sichern, ohne die ein freiheitliches Zusammenleben nicht möglich ist. Die Verfassung
erweist sich gerade heute als unentbehrlich für den nationalen Zusammenhalt, nicht zu-
letzt deshalb, weil andere Klammern an Festigkeit verloren haben und teilweise brüchig
geworden sind.

112 Kennzeichen des schweizerischen Bundesstaates

Wie die Bundesverfassung in ihrer Gesamtheit unschwer erkennen lässt, versteht sich die
Schweizerische Eidgenossenschaft als ein freiheitlich-rechtsstaatiicher, demokratischer
und sozialer Bundesstaat. Die Rechtsstaatlichkeit, die Bundesstaatlichkeit, die Sozial-
staatlichkeit sowie die typisch schweizerische Form demokratischer Mitwirkung sind der
Bundesverfassung als strukturbestimmende Grundentscheidungen inhärent. Diese Struk-
turprinzipien, die auch im Staatszweck (Art. 2 BV) angesprochen sind und die Staatsform
prägen, kennzeichnen die Eigenart der Schweiz als politisches Gemeinwesen. Obschon
sich der Verfassungstext nirgends ausdrücklich zu diesen Strukturprinzipien bekennt
(anders hingegen neuere Kantonsverfassungen), sind diese heute derart gefestigt und
anerkannt, dass auch ein künftiger Verfassungsgeber auf diesen identitätsstiftenden Kern-
stücken wird aufbauen müssen. Die einzelnen Strukturprinzipien können wie folgt
charakterisiert werden:

- Halb-direkte Demokratie. Mit der von Volk und Ständen im Jahre 1874 gutgeheis-
senen Totalrevision der Bundesverfassung wurde als eine der wesentlichen Neue-
rungen das fakultative Referendum für Bundesgesetze und allgemeinverbindliche
Bundesbeschlüsse eingeführt (Art. 89 BV). Damit ging die repräsentative Demokratie
für den Bund zu Ende. Das direkt-demokratische Instrumentarium hat seither weitere
bedeutsame Erweiterungen- erfahren. Im Jahre 1891 wurde die Volksinitiative auf
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Partialrevision der Bundcsverfassung eingeführt (Art. 121 BV). Später wurde in zwei
Schritten das Referendum bei Staatsverträgen (Art. 89 BV) eingeführt (1921) und
ausgebaut (1977). Die heutige Verfassungslage widerspiegelt ein spezifisch
schweizerisches Verständnis der Volkssouveränität: Das Volk ist nicht nur (in Ver-
bindung mit den Ständen) verfassungsgebende Gewalt, sondern eine real handelnde
Grosse im Prozess der politischen Sächentscheidung. Die Bundesverfassung hat den
Stimmberechtigten indessen nicht eine allumfassende Entscheidungsgewalt zuerkannt;
vielmehr sind nach wie vor wichtige Entscheidungsbefugnisse in die Hände der an-
deren Staatsorgane, vorab der Bundesversammlung, gelegt. Die Verbindung von
repräsentativer und direkter Demokratie in dieser Form ist weltweit einzigartig und
vereint in überzeugender Weise'die alte Tradition der gemeinschaftlichen Freiheiten
mit der Idee republikanischer Mitwirkung (vgl. Jean-François Aubert, Traité de droit
constitutionnel suisse, Neuchâtel 1967, Bd. 2, S. 393 ff.).

- Rechîsstaatlichkeit. Die Eidgenossenschaft ist als Staat nicht nur ein machtvolles
Gebilde, das Recht erzeugt, sondern zugleich eine rechtlich gebundene Organisation.
Gerechtigkeit und Recht sind dem staatlichen Handeln vorgeordnet Jedes staatliche
Handeln bedarf einer Grundlage im Recht. Das Recht ist im Rechtsstaat aber auch
Schranke des Staatshandelns. Die rechtliche Einbindung der Staatstätigkeit mani-
festiert sich nach zwei Seiten hin: Zunächst sind, in einem formalen Sinn, stets die
einschlägigen Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften zu beachten; dies gilt
namentlich auch für das Verfahren der Rechtsetzung. Die für den Staat handelnden
Organe haben sodann auch und vor allem die elementaren Gebote der materiellen
Gerechtigkeit zu respektieren, wie sie sich namentlich aus den Grundrechtsgarantien
ergeben. Solche elementaren Gebote haben zunehmend Eingang in das internationale
Recht gefunden (zwingendes Völkerrecht). Die Schweiz ist unbestreitbar Rechtsstaat
im beschriebenen Sinn, wie zahlreiche Bestimmungen der Bundesverfassung ein-
drücklich belegen, auch wenn einzuräumen ist, dass der heutige Verfassungstext
wichtige Ausprägungen der Rechtsstaatlichkeit nicht ausdrücklich anspricht (unge-
schriebene Freiheitsrechte und Verfahrensgarantiea) und auf Bundesebene keine
ausgebaute Verfassungsgerichtsbarkeit besteht (Art. 113 Abs. 3 BV), was heute
zunehmend als Mangel empfunden wird (vgl. Stephan Breitenmoser, Rechts-
staatlichkeit in der Schweiz, in: Rechtsstaatlichkeit in Europa, Heidelberg 1996).

- Bundesstaatlichkeit (Föderalismus). Mit der ersten Bundesverfassung von 1848 hat
sich die Schweizerische Eidgenossenschaft von einem auf vertraglicher Grundlage
beruhenden Staatenbund zum echten Bundesstaat auf neuer, nunmehr verfassungs-
rechtlicher Grundlage gewandelt (auch wenn der Wortlaut der Bundesverfassung
gelegentlich noch den Anschein eines Vertragswerkes erwecken mag). Der 1848
geschaffene Bundesstaat zeigt alle Attribute der Staatlichkeit. Die Frage, ob die Bun-
desverfassung zu ändern und beispielsweise das Aufgabenfeld des Bundes zu
erweitern sei, wird auf Bundesebene durch Organe des Bundes entschieden; die
sogenannte Kompetenz-Kompetenz liegt beim Bund. Der Übergang zum Bundesstaat
hat indessen die ursprüngliche Staatlichkeit der Kantone nicht einfach untergehen
lassen. Die Kantone verfügen weiterhin über substantielle Autonomie bei der
Bestimmung und Ausführung ihrer Aufgaben, bei der Bestimmung, Erhebung und
Verwendung ihrer Einnahmen, bei der Bestimmung ihrer Organisation und der
politischen Entscheidungsverfahren (vgl. Saladin in Kommentar BV, Art. 3, Rz. 16),
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wenn auch nunmehr in den Schranken der Bundesverfassung (Art. 6 BV). Zudem
wirken die Kantone an der Willensbildung auf Bundesebene mit. Sie verfügen
weiterhin über alle Hoheitsbefugnisse, die zur Erfüllung s'taatlicher Aufgaben
erforderlich sind, und sie sind, wenn auch in Grenzen, befugt, auf der völker-
rechtlichen Ebene zu handeln. Ihre Verfassungen sind eigenständige und vollwertige
Staatsverfassungen. Die Bundesverfassung bezeichnet denn auch die Kantone als
souveräne Gemeinwesen (Art. l und 3 BV). Indessen ist die Bundesstaatlichkeit mehr
als nur ein rechtliches Prinzip, sie ist zugleich staatspolitische Maxime. Dem
schweizerischen Föderalismus liegt die Überzeugung zugrunde, dass die über-
kommene kulturelle und sprachliche Vielfalt unseres Landes zu erhalten ist. Er enthält
ein Bekenntnis zum Schutz von Minderheiten - und zur Bürgernähe. Dem föderalisti-
schen Staatsaufbau ist schliesslich auch der Gedanke eingeschrieben, dass staatliche
Aufgaben auf derjenigen Ebene - Bund, Kanton, Gemeinde - anzugehen sind, die die
besten Voraussetzungen für eine zweckmässige Aufgabenerfüllung bietet (Grundsatz
der Subsidiarität).

- Sozialstaatlichkeit. Die Schweizerische Eidgenossenschaft hat sich in den ver-
gangenen 150 Jahren nach und nach zum entfalteten sozialen Bundesstaat entwickelt.
Schon der Zweckartikel der Bundesverfassung von 1848 (Art. 2), der unverändert in
die geltende Bundesverfassung übernommen wurde, nannte nebst anderen grund-
legenden Zielsetzungen das Ziel der allgemeinen Wohlfahrt. Der 1947 eingefügte
Artikel 31 bis Absatz l BV, der .sogenannte Wohlfahrtsartikel, betraut den Bund mit
der Sorge für die "Mehrung der Wohlfahrt des Volkes" und die wirtschaftliche "Siche-
rung der Bürger". Heute enthält die Bundesverfassung rund ein Dutzend Verfassungs-
bestimmungen, deren zentraler Gegenstand die Verwirklichung sozialpolitischer
Postulate ist. Neuerdings anerkennt das Bundesgericht ein verfassungsmässiges Recht
auf Existenzsicherung. Die Sozialstaatlichkeit zeigt sich auch auf kantonaler Ebene.
In neueren Kantonsverfassungen hat sich dies in Gestalt von Sozialziel-Katalogen
niedergeschlagen. Das Bekenntnis zur sozialen Verantwortung des Staates, zum
Engagement zugunsten der sozial Schwächeren und Benachteiligten durchdringt heute
die gesamte Rechtsordnung und zeigt sich nicht nur im ausgebauten System der
Sozialversicherungen, sondern auch in der sozialverträglichen Ausgestaltung der
Wirtschaftsordnung. Die Sozialstaatlichkeit gehört somit heute unzweifelhaft zu den
identitätsstiftenden Elementen der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Hans Peter
Tschudi, Die Sozialverfassung der Schweiz, Der Sozialstaat, Bern 1986). Mit dem
Beitritt zum UNO-Pakt von 1966 über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
hat die Schweiz dies auch gegenüber der internationalen Gemeinschaft dokumentiert.

Die genannten strukturbestimmenden Elemente der Bundesverfassung ergänzen einander
und verfassen die Schweizerische Eidgenossenschaft als freiheitlich-rechtsstaatlichen,
demokratischen und sozialen Bundesstaat. Mitunter stehen diese Strukturprinzipien der
Bundesverfassung freilich auch in einem Spannungsverhältnis zueinander. Im Verfas-
sungsalltag kommt es denn auch immer wieder zu Zielkonflikten. Das schweizerische
Verfassungsrecht kennt jedoch keinen allgemeinen Vorrang des einen Prinzips vor dem
anderen. Die Strukturprinzipien der Verfassung stehen an sich gleichwertig nebenein-
ander. Die Lösung von Zielkonflikten obliegt vorab dem Verfassungs- und Gesetzgeber,
ferner auch den übrigen Staatsorganen, die in der konkreten Entscheidungssituation
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abwägend zwischen den widerstrebenden Gesichtspunkten zu vermitteln haben. Die
Verfassungspraxis spricht dem demokratischen Argument zwar grosses Gewicht zu. Bei
bestimmten elementaren Ausprägungen der Rechtsstaatlichkeit freilich, wie sie sich na-
mentlich in zwingenden Normen des Völkerrechts niedergeschlagen haben, hat das
Demokratieprinzip anerkanntermassen zurückzutreten. Eine Verfassungsbestimmung, die
die strukturbestimmenden Merkmale der Verfassung aufzählt und in allgemeiner Weise
zueinander in Beziehung setzt, würde keinen sichtbaren Beitrag zur Lösung von Grund-
satzkonflikten unter den einzelnen Strukturprinzipien leisten. Der Verfassungsentwurf
des Bundesrates verzichtet deshalb auf eine derartige-Bestimmung.

113 Entwicklung und Stand des Verfassungsrechts

Verfassungsänderungen

Jede Verfassung ist dem Wandel unterworfen. Das. von einer bestimmten Generation
Geschaffene darf nicht erstarren und muss sich neuen Gegebenheiten anpassen. Die Bun-
desverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft hat sich in den bald 150 Jahren
seit ihrer Schaffung als sehr entwicklungsfähig erwiesen. In einer Totalrevision im Jahre
1874 und in 140 Partialrevisionen hat sie sich stets den Gegebenheiten und Erfordernis-
sen der jeweiligen Zeit angepasst.,A!s relativ leicht änderbare Verfassung steht sie damit
mehr in der Tradition der Volkssouveränität nach Jean-Jacques Rousseau als in jener der
starren Verfassungen in der theoretischen Ausrichtung von Benjamin Constant, der na-
mentlich die französische Verfassungstradition stark geprägt hat. Diese leichte Änderfaar-
keit garantiert ein Höchstmass an demokratischer Legitimierung des Verfassungswandels,
nimmt der Verfassung aber anderseits auch einen Teil der Stabilität und Konstanz, die sie
haben sollte, um ihre Funktionen erfüllen zu können.

Besonders ausgeprägt war der Entwicklungs- und Änderungsbedarf zweifellos im Be-
reich der Zuständigkeiten des Bundes: Namentlich der generelle, den gesellschaftlichen
Veränderungen folgende Funktionswandel des Staates einerseits und die technologische
Entwicklung anderseits haben im Laufe der Zeit zu einer erheblichen Ausdehnung des
Kreises staatlicher Aufgaben geführt, die einer einheitlichen Regelung bedürfen und des-
halb dem Bund übertragen worden sind. Erwähnt seien in diesem Zusammenhang etwa
die Zuständigkeiten des Bundes im Bereich der Sozialversicherungen, im Umweltbereich
und im Bereich der elektronischen Medien. In Verbindung mit diesen Kompetenzverla-
gerungen und zum Teil auch als Folge davon hat sich das Verhältnis zwischen Bund und
Kantonen wesentlich verändert und ist heute durch ein sehr enges Zusammenwirken
geprägt. Änderungen gab es aber nicht nur bei der Verteilung der Zuständigkeiten zwi-
schen dem Bund und den .Kantonen, sondern auch bei den Organen des Bundes. Das in-
stitutionelle Gefüge der Schweizerischen Eidgenossenschaft ist heute nicht mehr
dasjenige von 1848. Es hat wichtige Änderungen erfahren, die nicht verkannt werden
dürfen. So sind insbesondere das direkt-demokratische Instrumentarium und die Aufga-
ben des Bundesgerichts in mehreren Schritten erweitert worden. Auch das Verhältnis
zwischen dem Bundesrat und der Bundesversammlung, der in der Verfassung von 1848
und auch noch in derjenigen von 1874 umfassende Befugnisse zukamen, hat sich ent-
scheidend geändert. Die Bundesverfassung hat sich also in mehrfacher Hinsicht als an-
passungs- und erneuerungsfähig erwiesen. Sie ist damit in einem gewissen Sinne modern,
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à jour geblieben. Sie ist nicht einfach ein Relikt aus der Gründerzeit unseres Bundesstaa-
tes, sondern ein Dokument, das für Anpassungen Raum lässt; ein zeitgenössisches Abbild
der Stabilität und der Dynamik unseres Rechts und unserer Institutionen.

Verfassungspraxis

Der Verfassungstext allein ist allerdings kein vollständiges Abbild der Entwicklung unse-
res Verfassungsrechts. Diese Entwicklung verlief nämlich zu einem erheblichen Teil aus-
serhalb der Bundesverfassung: Die Praxis von Bundesversammlung und Bundcsrat, die
Rechtsprechung des Bundesgerichts und zahlreiche völkerrechtliche Normen, die gene-
relle Geltung beanspruchen oder zu deren Einhaltung die Schweiz sich verpflichtet hat,
haben die Verfassung mitgeprägt und bilden wesentliche Elemente des materiellen Ver-
fassungsrechts. Der Verfassungswandel ist damit noch viel bedeutsamer, als wir dies al-
lein aufgrund der formellen Änderungen des Verfassungstextes annehmen könnten. Was
die Rechtsprechung anbelangt, gilt dies in besonderem Mass für die Grundrechte und für
die allgemeinen Grundsätze staatlichen Handelns. So haben zum Beispiel das Recht auf
persönliche Freiheit und der Grundsatz der Verhältnismässigkeit nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichts Unbestrittenermassen verfassungsrechtlichen Charakter,
obwohl sie bislang keinen expliziten Niederschlag im Verfassungstext gefunden haben.
Bei den völkerrechtlichen Verpflichtungen stehen ebenfalls die Grundrechte im Vorder-
grund. Besonders erwähnt seien in diesem Zusammenhang etwa die in der Europäischen
Menschenrechtskonvention verankerten Verfahrensgarantien. Bei der Behördenpraxis,
die - meistens zusammen mit der Lehre - ebenfalls zur Entwicklung des Verfassungs-
rechts beigetragen hat, denke man etwa an die Zuständigkeitsregeln für die Genehmigung
von Staatsverträgen oder an die rechtsetzenden Befugnisse des Bundesrates.

Neben dem formellen Verfassungstext gibt es also in der Schweiz sogenanntes
materielles Verfassungsrecht (Recht von Verfassungsrang), das' keinen Eingang in den
Verfassungstext gefunden hat. Dies ist nicht selbstverständlich, zumal die Schweizerische
Bundesverfassung ja relativ leicht änderbar ist. Das materielle Verfassungsrecht umfasst
die Gesamtheit der rechtlichen Regeln (Grundsätze, Normen, Entscheide), denen nach
allgemeiner Rechtsüberzeugung verfassungsrechtlicher Charakter zukommt; Rechtssätze
also, denen wegen ihrer inhaltlichen Tragweite Verfassungsrang zukommt. Die meisten
dieser Normen sind im Verfassungstext enthalten. In der Regel ist "formelles" Ver-
fassungsrecht somit auch "materielles" Verfassungsrecht. Es gibt aber auch Ausnahmen:
Einerseits enthält der 'Verfassungstext Bestimmungen, denen der Verfassungsrang oder
die "Verfassungswürdigkeit" eigentlich abzusprechen ist (z.B. das Absinth-Verbot nach
Art. 32ter BV); anderseits haben sich - wie wir gesehen haben - neben dem Verfassungs-
text wichtige Nonnen und Praktiken herausgebildet, denen wegen ihres Inhalts und ihrer
grundlegenden Bedeutung für den Staat Verfassungsrang zugesprochen werden kann. Sie
stehen in der Regel nicht im Widerspruch zum formellen Verfassungsrecht, sondern
ergänzen dieses in einzelnen Bereichen und werden durch den Verfassungsgeber auch
nicht in Frage" gestellt. Sie bilden zusammen mit dem explizit in der Verfassung ver-
ankerten materiellen Verfassungsrecht die gelebte und als Recht anerkannte Verfassungs-
wirküchkeit,'die im Rahmen der Verfassungsreform neu zum Ausdruck gebracht werden
soll.
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Verfassungsrang

Entscheidend für die Frage, welche Normen und Praktiken wirklich Teil des Verfassungs-
rechts sind und damit auch in einen neuen Verfassungs'text gehören, sind somit nicht for-
melle, sondern materielle Kriterien: die Verfassungswürdigkeit (Verfassungsrang) und
die gelebte Verfassungswirklichkeit (Geltungsanspruch und Beachtung). Diese Kriterien
sind nicht leicht zu handhaben. Sie erlauben letztlich keine objektiven, absolut zwin-
genden Abgrenzungen. Verfassungswürdig sind zweifellos Bestimmungen, die in allge-
meiner. Weise das Wesen der Schweizerischen Eidgenossenschaft umschreiben. Ver-
fassungswürdig sind sodann Bestimmungen, die die grundlegenden Rechte und Pflichten
der Bürgerinnen und Bürger nennen. Zu den verfassungswürdigen Bestimmungen
gehören im weiteren namentlich solche, die die wesentlichen Ziele und Aufgaben des
Staates festlegen. Unentbehrlich sind dabei in unserem föderalistisch organisierten Staats-
wesen die Bestimmungen über die Zuständigkeitsverteilung zwischen dem Bund und den
Kantonen. Verfassungswürdigkeit kommt schliesslich vor allem auch den Bestimmungen
über das institutionelle Grundgerüst des Staates 'und die wichtigsten Entscheidungs-
verfahren zu. Damit sind aber lediglich die wichtigsten Bereiche angesprochen, die einer
Regelung auf Verfassungsstufe bedürfen. Eine präzise Charakterisierung der normativen
Inhalte ergibt sich daraus nicht. Das Kriterium der Verfassungswürdigkeit kann diese
letztiich nicht leisten. Denn die Beurteilung der Verfassungswürdigkeit ist immer auch
geprägt durch die zu einem bestimmten Zeitpunkt vorherrschenden Auffassungen und
den politischen Konsens über das, was als Verfassungsmaterie gelten soll. Sie ist mit
anderen Worten zeitbezogen und politisch vereinbart. Dies enthebt den Verfassungsgeber
allerdings nicht von der Aufgabe, die Verfassungswürdigkeit nach einem möglichst
einheitlichen, kohärenten Massstab zu beurteilen. Was als materielles Verfassungsrecht
gelten kann und was durch die Aufnahme in den Verfassungstext besonders hervorge-
hoben werden soll, ist aber letztlich - wie schon im Bericht der Kommission Wahlen in
Anlehnung an die amerikanische Verfassungstradition dargelegt worden ist - immer auch
abhängig von einer politischen Wertung und Auswahl. In diesem Sinne ist der
Verfassungstext nie eine absolut vollständige Wiedergabe des gesamten materiellen
Verfassungsrechts.

114 Sinn und Notwendigkeit einer Erneuerung der
Bundesverfassung

Behebung formeller und inhaltlicher Mängel

Die zahlreichen Änderungen und die verfassungsrechtlichen Entwicklungen ausserhalb
des eigentlichen Verfassungstextes zeugen zwar von der Lebendigkeit und in gewisser
Weise auch von der Modernität der Bundesverfassung. Sie haben diese aber auch zu
einem schwer überschaubaren, kaum mehr verständlichen und unvollständigen Flickwerk
gemacht und dazu geführt, dass die Verfassung ihre politischen und rechtlichen Funk-
tionen in mehrfacher Hinsicht nicht mehr optimal zu erfüllen vermag (vgl. den Bericht
des Bundesrats über die Totalrevision der Bundesverfassung vom 6. Nov. 1985, BB17985
III90 ff.).
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Wichtige Elemente des Verfassungsrechts fehlen im Verfassungstext. Der "Grundrechts-
teil" hat geradezu fragmentarischen Charakter. Die für das staatliche Handeln massgeben-
den Rechtsgrundsätze werden nur zum Teil genannt. Der völkerrechtliche Ausbau des
Menschenrechtsschutzes, der vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten erfolgt ist, findet
keinen Ausdruck in der Verfassung, obwohl es sich dabei weitgehend um normative
Inhalte handelt, deren Verfassungswürdigkeit nicht in Frage gestellt wird. Das Verhältnis
zwischen Landesrecht und Völkerrecht ist nach wie vor nicht befriedigend geklärt,
obwohl die internationale Rechtsentwicklung immer wichtiger wird; zwar wird der Vor-
rang des Völkerrechts heute grundsätzlich anerkannt, in bezug auf dessen praktische
Konsequenzen besteht aber noch einige Unsicherheit. Die grossen Linien der Auf-
gabenverteilung zwischen dem Bund und den Kantonen, die zu den Wesensmerkmalen
unseres Staates gehört, sind kaum mehr erkennbar. Manche Anreicherungen des
Verfassungstexts haben diesen in Schieflage gebracht. Die Proportionen stimmen nicht
mehr. Dies gilt im übrigen nicht nur für den Verfassungstext selbst, sondern auch für das
Verhältnis zwischen geschriebenem und ungeschriebenem Verfassungsrecht: Der Anteil
an materiellem Verfassungsrecht, .der keinen Eingang in den Verfassungstext gefunden'
hat, ist heute zu gross; damit sind gewisse Inkohärenzen und rechtliche Unsicherheiten
verbunden. Zudem stehen das ungeschriebene Verfassungsrecht und die Verfassungs-
praxis teilweise sogar in einem gewissen Spannungs- oder Konkurrenzverhältnis zur
geschriebenen Verfassung. Auch ist die Gliederung unübersichtlich geworden. Sie macht
die Bundesverfassung für viele Bürgerinnen und Bürger zu einem "Buch mit sieben
Siegehi", Für manche wichtige verfassungsrechtliche Frage liefert die Bundesverfassung
keine klaren Antworten mehr, sondern nur noch Stoff für politische Kontroversen und für
unergiebigen Expertenstreit. Mehrere Verfassungsbestimmungen sind toter Buchstabe
geblieben oder von ihrem Gegenstand her obsolet geworden. Andere gehörten eigentlich
auf die Gesetzes- oder sogar auf die Verordnungsstufe. Zahlreiche Bestimmungen sind
zudem übermässig detailliert. Wichtiges überlagert sich mit weniger Wichtigem. Und
schliesslich ist die Sprache der Bundesverfassung in vielen Teilen nicht mehr zeitgemäss
und in mancher Hinsicht verwiirlich, weil die begriffliche Kohärenz durch zahlreiche
Änderungen im Laufe der Zeit verloren gegangen ist.

Stärkung der Steuerungsfunktion

Die Mängel der Bundesverfassung betreffen somit keineswegs nur die Form, sondern
auch die Inhalte und sind damit nicht nur und, auch nicht hauptsächlich ein rechtsästheti-
sches Problem. Sie machen deutlich, dass die Bundesverfassung einer gründlichen Er-
neuerung bedarf. Eine Verfassung, die wegen ihrer inhaltlichen und formalen Mängel die
zugedachten Funktionen nurmehr teilweise zu erfüllen vermag, droht an Bedeutung zu
verHeren. Dies kann eine Rechtsgemeinschaft nicht ohne Schaden hinnehmen. Auch das
Bewährte muss von Zeit zu Zeit erneuert werden, wenn es seine Substanz nicht verlieren
soll. Es gilt mit anderen Worten, unser "Verfassungsgebäude" einer Renovation zu unter-
ziehen; diese soll sicherstellen, dass das Gebäude auf die Dauer bewohnbar bleibt und -
mehr als das - den modernen Gewohnheiten und Ansprüchen gerecht wkd. Die wertvolle
Substanz soll erhalten, die tragenden Elemente unserer Verfassung sollen freigelegt und
gestärkt, die nicht mehr verwendbaren Teile abgetragen oder ausgeräumt werden. Wenn
die Bundesverfassung ihre Orientierungs- und Steuerungsfunktion wieder optimal erfül-
len und ihre ordnende, begrenzende, legitimierende und damit auch identitätsstiftende
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Kraft wieder gewinnen soll, müssen die aufgezeigten Mängel unserer Verfassung
behoben werden. Lücken müssen geschlossen, die Gliederung muss verbessert, die
normative Dichte reduziert und die Sprache modernisiert werden. Nur auf diese Weise
kann die Transparenz geschaffen werden, die für das .gute Funktionieren der staatlichen
Institutionen und für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in diese Institutionen
unerlässlich ist. Gleichzeitig bietet diese Erneuerung Gelegenheit, die verfassungsrecht-
lichen Entwicklungen ausserhalb des Verfassungstextes in der Abstimmung zu bestätigen
und den Grundkonsens über die wesentlichen rechtlichen Grundlagen unseres Gemein-
wesens zu bekräftigen.

Die Erneuerung der Bundesverfassung ist damit auch Anlass, über diesen Staat und das,
was uns eint, nachzudenken. Dies ist wichtiger denn je in einer Zeit, in der der politische
Konsens in manchen Bereichen zu zerbröckeln droht und in der die Stellung der Schweiz
im internationalen Staatengefüge neu überdacht werden muss.

Inhaltliche Neuerungen

Die Erneuerung soll also einerseits wieder deutlich machen, was überhaupt gilt und was
gestützt auf einen breiten politischen Grundkonsens als verbindliches Verfassungsrecht
anerkannt wird. Sie kann sich aber nicht darauf beschränken, bereits geltende normative
Gehalte neu zu formen und verständlich darzustellen. Es bedarf zusätzlich auch gewisser
inhaltlicher Reformen. Nicht nur die Form, auch die Substanz muss teilweise überprüft
und erneuert werden, wenn die Schweiz eine zukunftstaugliche Verfassung erhalten soll.

Vordringlichen Bedarf für inhaltliche Neuerungen sehen wir dabei insbesondere im insti-
tutionellen Bereich. Die Institutionen unseres Staates sind im wesentlichen vor 150 Jah-
ren geschaffen worden. Sie stammen aus der Entstehungszeit des Bundesstaates und ha-
ben sich seither - von der Ausweitung bei den Volksrechten abgesehen - in ihren
Grundzügen kaum verändert. Grundlegende Änderungen sind auch heute nicht notwen-
dig, denn unsere Institutionen haben sich insgesamt zweifellos bewährt. Das bedeutet
aber nicht, dass wir auf materielle Neuerungen überhaupt verzichten könnten oder sollten.
Gewisse Anpassungen sind schon in der Vergangenheit vorgenommen worden und
scheinen uns auch heute wieder nötig zu sein. Dies gilt in erster Linie für die Ausge-
staltung der Volksrechte sowie für die Aufgaben und die Organisation des Bundesge-
richts, aber auch für das Verhältnis von Bundesversammlung und Bundesrat.

Die Volksrechte - namentlich die direkt-demokratischen Instrumente der Beteiligung am
Sachentscheid, Initiative und Referendum - sind ein Wesensmerkmal unseres Staates.
Daran soll sich nichts ändern. Es kann heute nicht darum gehen, sie abzubauen oder
umgekehrt einseitig auszubauen. Auch soll das Gleichgewicht der Gewalten nicht ent-
scheidend verändert werden. Eine zukunftsorientierte Ausgestaltung des direkt-demo-
kratischen Instrumentariums verlangt aber gewisse Anpassungen, insbesondere um die
Volksrechte differenzierter und gezielter, d. h. auf wichtige Fragen konzentriert zum Tra-
gen zu bringen, um ferner die retardierende Wirkung dieses Instrumentariums zu mildern
und um schliesslich der zunehmenden Bedeutung des internationalen Rechts besser Rech-
nung zu tragen.
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Im Bereich der Justiz geht es vor allem darum, das Bundesgericht wieder in die Lage zu
versetzen, jene Funktionen zu erfüllen, die in einem modernen Rechtsstaat dem obersten
Gericht zukommen: letzte Instanz zu sein für Rechtsstreitigkeiten von grundlegender
Bedeutung. Auch der geplante Ausbau der Verfassungsgerichtsbarkeit, die zweifellos
eines der wesentüchen gemeinsamen Merkmale der jüngeren Verfassungsentwicklung in
europäischen Staaten bildet, gehört dazu. Die Entlastung des Bundesgerichts von
sachfremden Aufgaben (Direktprozesse, Sachverhaltsüberprüfungen, zweitrangige Fälle
und Aufsichtsbefugnisse) soll dieses wieder vermehrt befähigen, grundlegende Rechts-
fragen zu reflektieren, die einheitliche Anwendung des Bundesrechts sicherzustellen und
dieses weiterzuentwickeln.

Zusammen mit der Anpassung des geltenden Verfassungsrechts an die Bedürfnisse der
Zeit - der mise-à-jour - sollen diese materiellen Neuerungen dazu beitragen, dass die
Schweiz den Schritt ins nächste Jahrhundert auf einer soliden rechtlichen Grundlage
machen kann; mit einer erneuerten Verfassung, die die Grundzüge unserer staatlichen
Ordnung sichtbar macht, unsere staatliche Identität festigt, den politischen Prozess steuert
und das Vertrauen in unsere Institutionen und unseren Staat stärkt. Die Erneuerung un-
serer rechtüchen Grundordnung ist damit eine wichtige Voraussetzung, um die Reformen
anzupacken, die notwendig sein werden, um die Herausforderungen der Zukunft zu
bestehen. Sie hilft mit, die Handlungsfähigkeit unseres Gemeinwesens zu sichern.

115 Reformbereitschaft und politische Priorität

Ist eine Verfassungsreform im Verfahren der Totalrevision der richtige Weg und die rich-
tige Antwort auf die festgestellte Reformbedürftigkeit der Bundesverfassung?

Zugkräftige Idee als Voraussetzung

Es ist wohl helvetischer Pragmatismus, der die Vorstellung nährt, eine Totalrevision der
Bundesverfassung könne nur gelingen, wenn sie von einer zugkräftigen Idee und von
einer breiten Volksbewegung getragen wird. Mit dem häufig vorgebrachten Einwand, es
fehle an einer "politischen Grundwelle" für eine Totalrevision der Bundesverfassung,
mussten sich jedenfalls schon die Kommission Wahlen und die Expertenkommission
Purgier (vgl. dazu hinten) auseinandersetzen. Vorbehalte gegen eine Reform wurden
seinerzeit auch mit den Stichworten "dringendere Anliegen", "mangelnder Neuerungs-
wille", "Fehlen einer zündenden Idee", "Staatsverdrossenheit", "Entfremdung" ange-
bracht. Bundesrat Wahlen antwortete damals auf die Frage, ob die Zeit reif sei für eine
Totalrevision der Bundesverfassung, mit der Bemerkung, das hänge allein von uns ab! In
der Tat ist es, von politischen Krisenzeiten abgesehen, verfehlt, für die Erneuerung der
Verfassung eine politische Grundströmung zu erwarten und auf manifesten Druck des
Souveräns zu warten. Selbst die Bundesstaatsgründung des letzten Jahrhunderts war keine
„Schöpfung von unten". Die Verfassungsreform ist vielmehr ein politischer Willens- und
Überzeugungsakt, der von den politisch gestaltenden und verantwortlichen Kräften aus
Einsicht in die Reformbedürftigkeit der staatlichen Ordnung initiiert und getragen werden
muss. Die heute in die Wege geleitete Verfassungsreform hat nichts zu tun mit einer revo-
lutionären Umgestaltung des Staatswesens; sie beruht auch nicht auf einer visionären
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Vorstellung von der Schweiz im nächsten Jahrhundert. Der Ansatz für die jetzige Verfas-
sungsreform ist bewusst viel bescheidener. Es geht nicht um eine Alternative zum
Bestehenden, sondern um seine sinnvolle Weiterentwicklung und Anpassung an die
Erfordernisse der heutigen Zeit. Die nun seit geraumer Zeit laufenden Revisionsarbeiten
sollen bewusst auf das Notwendige (und heute Mögliche) beschränkt werden, und sie
sollen in diesem Jahrhundert erfolgreich zu Ende geführt werden können.

Reformbereitschaft und Reformfähigkeit

Das Argument der mangelnden Reformfreudigkeìt und -fähigkeit der schweizerischen
Politik und des Souveräns hat in jüngerer Zeit wieder an Bedeutung gewonnen. Zwar sind
- bezogen auf die letzten drei Legislaturperioden - 100 von 128 Abstimmungsvorlagen
im Sinne von Bundesrat und Bundesversammlung entschieden worden. Diese Zustim-
mungsquote liegt Über dem Durchschnitt früherer Perioden, und auch die Stimmbe-
teiligung ist insgesamt nicht etwa weiter gesunken, sondern gewachsen. Dennoch ist nicht
zu bestreiten, dass Bundesrat und Bundesversammlung für wichtige Vorlagen vorab mit
aussenpolitischer Ausrichtung und mit Ausländerbezug sowie bei institutionellen
Reformen wie der ersten Phase der Regierungsreform keine Mehrheit des Souveräns ge-
funden haben. Die Gründe für diese Misserfolge an der Urne sind zweifellos vielfältig
und komplex und je nach Sachvorlage auch differenziert zu betrachten.

Folgt man neueren Untersuchungen (z.B. dem UNIVOX-Bericht "Staat 1996"), so kann
nicht von einem generellen Misstrauen der Bevölkerung in die Behörden oder von einer
kontinuierlichen Abnahme der politischen Zufriedenheit gesprochen werden. Das
Vertrauen in die politischen Institutionen könne als „durchschnittlich" bezeichnet und am
ehesten als "kritisch oder rational distanziert" betrachtet werden. Auch halte grundsätzlich
eine Mehrheit der Befragten die schweizerischen Institutionen für reformbedürftig, wenn
auch nicht von einem "Reformfieber" gesprochen werden könne. Kontrovers sind die
Meinungen über die konkrete Ausrichtung dieser Reformen. Immerhin sprachen sich in
diesem Frühjahr 46 Prozent der regelmässig und 42 Prozent der selektiv zur Urne
gehenden Personen für eine Reform der Bundesverfassung aus, was im Vergleich zu den
andern Reformprojekten die höchste Zustimmungsquote darstellt.

Der Bundesrat ist der Auffassung, dass die Zeit für dieses Reformvorhaben reif ist. Er
betrachtet es als Gebot verantwortungsbewusster Staatsführung, die strukturellen und
institutionellen Probleme unseres Gemeinwesens anzupacken und einer Lösung zuzufüh-
ren, bevor sie zu einer eigentlichen Verfassungskrise führen. Der Bundesrat hat deshalb
die Verfassungsreform in seinem Legislaturprogramm 1995-1999, das von der Bundes-
versammlung zustimmend zur Kenntnis genommen worden ist, mit einer hohen Priorität
versehen. Das bedeutet, dass er dieses Projekt mit aller Kraft in der laufenden Legislatur
zum Erfolg führen will. Er erachtet es für den inneren Zusammenhalt des Landes'als
entscheidend, dass es gelingt, mit dieser grundlegenden staatspolitischen Reformvorlage
ein "einigendes Ereignis" zu schaffen.

Politische Priorität

Verschiedentlich ist geltend gemacht worden, die Schweiz stehe heute vor derart bedeut-
samen wirtschafts- und sozialpolitischen Herausforderungen, dass für eine Verfassungs-
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reform kein Raum mehr bleibe. Die Energie der politischen Kräfte des Landes sei primär
auf die Lösung jener Probleme zu richten. Im übrigen vermöge das Reformprojekt auf die
tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungsprozesse wie die Globalisierung der
Märkte, die Umstrukturierung der Wirtschaft oder die Entwicklung zur Informations-
gesellschaft keine Antwort zu geben. Damit sind das Vermögen und die Grenzen der
Verfassung schlechthin angesprochen. Von der Verfassungsreform kann nicht erwartet
werden, was der Staat und damit auch die Verfassung naturgemäss nicht zu leisten ver-
mögen. Immerhin verbessert die Verfassungsreform die Spielregeln für den politischen
Prozess, in welchem die gesellschaftlichen Veränderungen und die daraus folgenden Pro-
bleme aufgegriffen und einer Lösung zugeführt werden können.

Die Frage der politischen Priorität der Verfassungsreform soll in keiner Weise herunter-
gespielt werden, denn es ist ohne Zweifel so, dass ein Vorhaben von dieser Grössen-
ordnung, will es zum Erfolg geführt werden, politische Energien absorbiert und wichtige
Kräfte, insbesondere des Parlaments, bindet. Wäre es tatsächlich so, dass die Lösung
wichtiger anstehender Sachfragen wie die Sanierung der Bundesfinanzen, die Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit, die Sicherung der Sozialwerke, der Alpentransit oder das
Verhältnis zur Europäischen Union durch die Verfassungsreform behindert würde, so
müsste zumindest der Fahrplan noch einmal überprüft werden. Allein: ein derzeitiger
Verzicht auf die Verfassungsreform würde keines der erwähnten Probleme schneller oder
besser lösen. Die Realisierung der Verfassungsreform ist im Gegenteil eine Chance, die
rechtlichen und politischen Voraussetzungen für die Lösung dieser Fragen zu verbessern,
und zwar in mehrfacher Hinsicht. Zum einen soll mit der Institutionenreform die
Leistungsfähigkeit der Organe und damit die Handlungsfähigkeit des Staates als Ganzes
erhöht werden. Zum andern darf der Stau an ungelösten Problemen der Gegenwart die
Lösung der Probleme der Zukunft nicht erschweren oder gar verunmöglichen. Es kann
also nicht darum gehen, die drängenden aktuellen Probleme auszuspielen gegen die ab-
sehbaren Konflikte der Zukunft, auch nicht darum, sich ausschliesslich den zeitlich prio-
ritären, unmittelbar anstehenden Aufgaben zuzuwenden und darüber die längerfristige
Optik zu vernachlässigen. Nicht das eine tun und das andere lassen, sondern die Voraus-
setzungen dafür schaffen, dass beide Aspekte zum Tragen kommen.

Schüesslich ist die Verfassungsreform - insbesondere der erste bedeutsame Schritt, näm-
lich die Einigung auf einen nachgeführten Verfassungstext (dazu ausführlich hinten) -
eine willkommene Gelegenheit, den politischen Grundkonsens zu erneuern und Polari-
sierungen abzubauen. Der schwindende Grundkonsens ist wohl gerade einer der zentralen
Gründe, weshalb wir in der Bewältigung wichtiger politischer Probleme nicht vorankom-
men. Auch die Gleichgültigkeit gewisser gesellschaftlicher Gruppierungen und wirt-
schaftlicher Kreise gegenüber dem politischen Geschehen kann nicht im langfristigen
Interesse unseres Landes liegen. Die Verfassungsreform könnte diese Kräfte wieder
bündeln und das politische Geschehen - man denke an die Volksrechtsreform - vereinfa-
chen und beschleunigen. Darin liegt die Chance, denn das Reformwerk wird nur dann
erfolgreich sein, wenn es gelingt, den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern den Zusam-
menhang mit den brennenden tagespolitischen Problemen aufzuzeigen.
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Total- statt Partialrevìsion

Es wäre gewiss möglich, einen Teil der festgestellten Mängel - wie bis anhin - auf dem
Wege der Partialrevision der Verfassung zu beheben und damit die(Verfassung punktuell
den Zeitbedürfnissen anzupassen. Dieses Vorgehen hätte den Vorteil, dass das jeweilige
Revisionsthema eingegrenzt wäre und sich Volk und Stände zu jeder einzelnen Frage
äussern könnten. Für punktuelle Reformanliegen, vorab im Kompetenzbereich, wird
dieser Weg auch künftig beschatten werden müssen. Grössere, innerlich zusammen-
hängende Reformpakete - wie die Reform der Justiz und der Volksrechte, die Neuord-
nung des Systems des Finanzausgleichs und der föderalen Aufgabenteilung überhaupt
oder die Reform von Parlament und Regierung - lassen sich sinnvollerweise nur aus einer
Gesamtschau und in Berücksichtigung aller relevanten Gesichtspunkte realisieren. Denn
im institutionellen Bereich führt die Veränderung einzelner Teile fast zwangsläufig zu
Gewichtsverschiebungen und damit zu Veränderungen im ganzen Gefüge. Solche
"Querschnittsreformen" lassen sich nur auf zwei Wegen anpacken: entweder in einem
einmaligen Reformakt im Sinne einer materiellen Totalrevision der Verfassung oder aber
etappenweise in einem konzertierten Vorgehen auf der Grundlage eines Gesamtplanes.
Nachdem der Bundesrat den ersten Weg heute als nicht realisierbar betrachtet, hat er sich
für ein etappenweises Vorgehen entschieden: In einem ersten Schritt soll - in Erfüllung
des noch ausführlich zu erläuternden Auftrags der Bundesversammlung aus dem Jahre
1987 - die heutige Verfassung "nachgeführt" werden; das heute geltende Verfassungs-
recht soll m.a.W. in einem neuen Verfassungstext vereinigt, vervollständigt, systematisch
geordnet un'd in einer- zeitgemässen und verständlichen Sprache wiedergegeben werden
(aber ohne inhaltliche Neuerungen). Ohne diese Neufassung des gesamten Verfassungs-
rechts, die im rechtlichen Sinne eine Totalrevision ist, könnten die weiteren Schritte,
nämlich die "Paketrevisionen" (gemeint sind damit die materiellen Reformen in ganzen
Sachbereichen) kaum sinnvoll in das Verfassungsganze eingefügt werden.

Vor allem aber kann es mit einer Serie von Partialrevisionen nicht gelingen, die Struktur-
prinzipien der Schweizerischen Eidgenossenschaft und die tragenden Ideen der Bundes-
verfassung wieder sichtbar zu machen. Angesichts der tiefgreifenden Veränderungen in
Gesellschaft und Staat ist es legitim, mit der neuen Verfassung vorab das in den letzten
Jahrzehnten gemeinsam Erreichte und Errungene bewusst zu machen und diesen "acquis"
mit Blick auf das kommende Jahrhundert lebendig und entwicklungsfähig zu halten. Oder
wie es Dietrich Schindler sen. schon vor Jahrzehnten formulierte: "Selbst wenn es wenig
Grundlegendes zu reformieren gäbe, müsste die Verfassung neu durchdacht und neu
erlebt werden." In einer Zeit zunehmender Unsicherheit werden damit die Errungen-
schaften gefestigt und das staatiiche Fundament gestärkt. Eine so verstandene Verfas-
sungsreform ist im Tiefsteh eine Bejahung der Gegenwart und ein selbstbewusstes Ja zur
Zukunft der Schweiz.

Mit der Verfassungsreform verbinden sich viele Hoffnungen. Der Bundesrat möchte
diese nicht enttäuschen und die konstruktive Aufgabe nicht zuletzt auch im Interesse
unserer Jugend wagen. Dir sind wir es schuldig für die Bewältigung der Zukunft. Es wäre
dies auch ein sehr sinnvoller Beitrag, um im Jahre 1998 das Jubiläum „150 Jahre
Bundesstaat" mit Blick nach vorne zu feiern; ein Beitrag, für den die Zeit rund 30 Jahre
nach Aufnahme der Revisionsarbeiten wirklich reif ist.
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116 Bisherige Reformbemühungen

Ausgangspunkt der Diskussionen über eine Totalrevision der Bundesverfassung bildete
anfangs der sechziger Jahre das weitverbreitete politische Unbehagen. Die gewaltigen
Veränderungen der gesellschaftlichen Bedingungen und der wirtschaftliche Aufbruch der
Schweiz in der Nachkriegszeit Hessen Zweifel aufkommen an der Tauglichkeit und
Leistungsfähigkeit unseres Systems und der überkommenen Strukturen; zu gross schien
die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Max Imboden gab diesem Gefühl
1964 trefflich Ausdruck in seiner Schrift "Helvetisches Malaise". Diese Analyse der
politischen Befindlichkeit der Schweizerischen Eidgenossenschaft gipfelte in der For-
derung nach einer Totalrevision der Bundesverfassung und veranlasste 1965 Ständerat
Karl Obrecht und Nationalrat Peter Dürrenmatt zur Einreichung ihrer Motionen, mit der
sie Vorarbeiten für eine Totalrevision forderten. Beide Räte stimmten 1966 den Motionen
stillschweigend und oppositionslos zu.

In Erfüllung der beiden Motionen vom 15. beziehungsweise 28. Juni 1966 unterbreitete
der Bundesrat der Bundesversammlung am 6. November 1985 einen Bericht Über die
Totalrevision der Bundesverfassung, in dem er ausführlich Stellung nahm zu den früheren
und laufenden Revisionsbestrebungen in Bund und Kantonen, zu den Etappen der durch
die Motionen Obrecht und Dürrenmatt ausgelösten Revisionsarbeiten und zur Notwen-
digkeit einer Totalrevision (vgl. BB11985 ÏÏI l, und hinten, Ziff. 122); wir können uns
deshalb hier kurz fassen.

Zunächst wurde eine Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz von alt Bundesrat Wahlen tätig
(1967-73). Sie führte eine breite Umfrage durch, steckte mit einer sorgfältigen Unter-
suchung den Rahmen ab für eine künftige Revision und unterbreitete auch eigene Re-
formvorschläge, welche die weiteren Arbeiten stark beeinflussten.

Wie von der Arbeitsgruppe Wahlen empfohlen, wurde 1974 eine grosse Expertenkom-
mission eingesetzt. Unter dem Vorsitz von Bundesrat Kurt Purgier erarbeitete sie bis En-
de 1977 einen Verfassungsentwurf (VE 77). Dieser Entwurf hat - weit über die Grenzen
der Schweiz hinaus - ungewöhnlich grosse Beachtung gefunden. Er hat die neuen kanto-
nalen Verfassungen nachhaltig geprägt, und er wird bei ausländischen Verfassungsrevi-
sionen mimer wieder beigezogen.

Im März 1978 wurde über den VE 77 ein breites Vernehmlassungsverfahren eröffnet. 855
Vernehmlassungen wurden eingereicht, die Ergebnisse 1981 veröffentlicht. Die grosse
Mehrheit der Vernehmlasser erachtete eine Totakevision der Bundesverfassung für
wünschenswert oder notwendig. Unbestritten blieb, dass die Bundesverfassung formell
bereinigt werden muss; dass die Reform auch inhaltliche Neuerungen enthalten soll,
wurde mehrheitlich begriisst. Gelobt wurden vor allem: die verständliche Sprache, die
übersichtliche Systematik und die einheitliche Regelungsdichte; ferner, dass sich die
Verfassung auf das Wesentliche besann, es aber umfassend regelte; dass sie Lücken
schloss, das Verfassungsrecht der Wirklichkeit anpasste und für die Zukunft wappnete;
dass sie Zweitrangiges auf die Gesetzesebene herabstufte.

Die einzelnen Teile des VE 77 wurden unterschiedlich beurteilt: Breite Zustimmung fan-
den die Grundsätze staatlichen Handelns und die Grundrechte (1. Teil), die politischen
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Rechte und die Organisation der Behörden (3. Teil) sowie das Verfahren der Verfas-
sungsrevision (4. Teil). Einzelne Bestimmungen der Eigentums-, Sozial- und Wirt-
schaftsordnung wurden -je nach politischem Standort - kontrovers beurteilt (1. Teil, 4.
Kap.). Kritisiert wurden - vor allem von den Kantonen - die Aufgabenteilung zwischen
Bund und Kantonen, ebenso die Besteuerung der juristischen Personen durch den Bund
(2. Teil, 3. und 4. Kap.)- Die Kantone befürchteten einen Substanzverlust, wenn die
Bundeskompetenzen nicht mehr abschliessend in der Verfassung aufgezählt würden. Es
sprach sich jedoch eine deutliche Mehrheit dafür aus, dass die Bundeskompetenzen neu
geordnet werden. Die Aufgabenteilung sollte systematisch strukturiert sein mit Katalogen
von Bundeszuständigkeiten, die klar nach Rechts- und Sachgebieten gegliedert sind.

Am 24. Juni 1981 nahm der Bundesrat Kenntnis von den Ergebnissen des Vernehmlas-
sungsverfahrens. Er beauftragte das EJPD, den VE 77 im Lichte der Vemehmlassungs-
ergebnisse zu überarbeiten und ihm zu umstrittenen Bereichen Varianten vorzulegen.
Nach mehreren Aussprachen beschloss er am 18. April 1983, das Unternehmen der Total-
revision weiterzuführen, weil die Reformbedürftigkeit der Bundesverfassung offensicht-
lich und allgemein anerkannt sei. Doch wollte der Bundesrat die neue Verfassung nicht
ohne ausdrückliche Zustimmung der Eidgenössischen Räte entwerfen. Aus diesem Grund
beschloss er, über die bisher geleisteten Vorarbeiten Bericht zu erstatten und den Räten
zu beantragen, die Totalrevision in Anwendung von Artikel 120 BV zu beschliessen.

Nach diesen langen und gründlichen Vorarbeiten hat die Bundesversammlung — gestützt
auf den Bericht des Bundesrates vom 6. November'1985 - am 3. Juni 1987 die Totalre-
vision im Sinne von Artikel 120 BV beschlossen und dem Bundesrat den Auftrag erteilt,
eine Totalrevision vorzubereiten und ihr einen Entwurf zu einer neuen Bundesverfassung
zu unterbreiten (Bundesbeschluss über die Totalrevision der Bundesverfassung vom
3. Juni 1987, BB1 1987 H 963). Die Eidgenössischen Räte erachteten es aber als
notwendig, dem Bundesrat für die Erfüllung dieses Auftrages "Leitlinien" vorzugeben.
Die Revision solle nicht zu einer grundlegenden Neuausrichtung der schweizerischen
Verfassungsordnung führen, vielmehr solle sie die bestehenden Grundstrukturen wahren
und sich in erster Linie darauf verlegen, das geltende Verfassungsrecht aufzuarbeiten und
geordnet darzustellen, das Verfassungsrecht also in diesem -Sinne nachzufuhren. Die
Bundesversammlung hat dieser Vorstellung von einer (in weitem Sinne zu verstehenden
formalen) Totalrevision in Artikel 3 des Bundesbeschlusses vom 3. Juni 1987 wie folgt
Ausdruck verüehen: "Der Entwurf wird das geltende geschriebene und ungeschriebene
Verfassungsrecht nachführen, es verständlich darstellen, systematisch ordnen sowie
Dichte und Sprache vereinheitlichen." Das Parlament hat somit relativ präzise inhaltliche
Leitplanken gesetzt für die Erfüllung seines Auftrags. Wir werden darauf ausführlich zu
sprechen kommen.

Die Arbeiten für die Vorbereitung der Revisionsvorlage sind allerdings nicht sofort
aufgenommen worden, weil ab 1988 die Frage der europäischen Integration die politische
Agenda beherrschte. Der Beitritt der Schweiz zum Europäischen Wirtschaftsraum und die
damit verbundenen Änderungen des schweizerischen Rechts standen im Vordergrund.
Erst im Anschluss daran sollte die Verfassungsreform wieder vorangetrieben werden. Mit
dem Nein von Volk und Ständen vom 6. Dezember 1992 zum EWR-Abkommen erhielt
die Verfassungsreform Aufschwung, denn nach dieser Absage an eine stärkere
Integration der Schweiz in das europäische Staatengefüge erachtete es der Bundesrat als
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besonders wichtig, die Reformen im Innern voranzutreiben. Dazu gehörte einerseits das
Folgeprogramm nach der Ablehnung des EWR-Abkommens (Botschaft vom 24. Febr.
1993), das der marktwirtschaftlichen Erneuerung und der autonomen Anpassung des
schweizerischen Rechts an das europäische Umfeld grosses Gewicht beimass. Dazu
zählte andererseits die Inangriffnahme einer umfassenden Staatsleitungsreform, die der
ersten Phase der Regierungsreform und dem damit verbundenen Erlass eines neuen
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes folgen sollte (Botschaft vom 20. Okt.
1993). Schliesslich ist auch die am 29. November 1993 erfolgte Gutheissung der Motion
von Ständerätin Josi Meier durch den Bundesrat nennen, die wesentlich zur
Beschleunigung des Vorhabens beigetragen hat..

Mit dieser Motion, der der Ständerat ohne Gegenstimme zustimmte und die am 16. De-
zember 1994 im Nationalrat mit einer sehr deutlichen Mehrheit überwiesen wurde,
bekräftigte das Parlament seinen Auftrag aus dem Jahre 1987 und gab dem Bundesrat
eine klare zeitliche Vorgabe. Damit setzte es den Bundesrat (und sich selbst) zeitlich
unter Druck: die Arbeiten seien so in die Wege zu leiten, dass auf das 150-Jahr-Jubiläum
des Bundesstaates 1998 eine entsprechende Vorlage in der Bundesversammlung verab-
schiedet werden kann. Die Arbeiten waren inzwischen zwar bereits in Gang gekommen,
denn schon am 27. Juni 1994 wurde die Öffentlichkeit über den Beschluss des Bundes-
rates informiert, das Projekt der Totalrevision der Bundesverfassung wieder in Angriff zu
nehmen.

l17 Konzept der Verfassungsreform

Die Erfahrungen mit dem VE 77 in der Vernehmlassung und die zurückhaltende
Aufnahme der Idee einer umfassenden Totalrevision der Bundesverfassung in den Eidge-
nössischen Räten in den Jahren 1986/87 (vgl. Ziff. 123) zeigten, dass eine Totalrevision
im klassischen Sinne heute kaum mehr realisierbar ist und nur wenig Chancen auf Erfolg
hat. Die Bundesversammlung suchte diesem Dilemma mit dem Konzept der Nachführung
zu begegnen; für die einen war das schon zuviel, für die andern viel zu wenig. Alle aber
waren sich einig, dass nur ein Vorgehen in Schritten tauglich sein würde. -

Nun lassen sich mit einer blossen Nachführung der Bundesverfassung zwar einige
verfassungsrechtliche Probleme lösen; auf die drängenden Fragen dieser Zeit gibt eine
solche Reform jedoch kaum Antworten. Es galt daher für den Bundesrat bei der
Neuaufnahme der Revisionsarbeiten im Jahre 1994 ein Konzept zu finden, das die Nach-
führung der Bundesverfassung mit den fälligen Reformen namentlich im institutionellen
Bereich verknüpft und, zumindest im Ansatz, für Teile und Etappen, die Verfassungs-
reform für Zukunftsanliegen öffnet. Eine Totakevision hingegen, die alle diese Reform-
anliegen auf einmal erfüllen wollte, würde unseren politischen Entscheidungsprozess
hoffnungslos überfordern.

Der Bundesrat hat sich angesichts dieser Situation für ein "gestuftes" Reformkonzept
entschieden, für ein Vorgehen in Etappen. Er betrachtet das Reformvorhaben als "offenen
Prozess", das sich nicht in einem einmaligen Akt, in einer einmaligen Volksabstimmung
erschöpft. Die Verfassungserneuerung wird im Gegenteil als kontinuierlicher Prozess
verstanden. Damit hebt sich das neue Konzept des Bundesrates klar ab von den früheren
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Vorstellungen, die noch auf eine "klassische", umfassende Totalrevision der Bundesver-
fassung ausgerichtet waren; es erweitert andererseits durch den Einbezug dringender
Reformvofhaben (vorab im Bereich der Volksrechte und der Justiz) und durch das
schrittweise Vorgehen bei der Realisierung der Reformen das relativ enge Korsett des
parlamentarischen Auftrags. Dennoch behält der Nachfiihrungsauftrag seine Gültigkeit,
im rechtlichen wie im politischen Sinn; denn der nachgeführte Verfassungstext, der das
geltende geschriebene und ungeschriebene Verfassungsrecht transparent darstellt, ist eine
notwendige Bestandesaufnahme für die Entscheidungsorgane und eine unentbehrliche
Voraussetzung für weitergehende Reformen,

Das bundesrätliche Konzept gestattet es also, unterschiedlichen Anliegen und Er-
wartungen gerecht zu werden: es trägt dem Nachführungsauftrag der Bundesversamm-
lung aus dem Jahre 1987 Rechnung, berücksichtigt aber auch den Reformbedarf im
institutionellen Bereich. Dabei bleibt - mit Ausnahme der vom Bundesrat als vordringlich
erachteten Reformbereiche Volksrechte und Justiz - vorläufig offen, welche Reformen
später in welcher Reihenfolge aufgegriffen werden sollen. Dieses Reformkonzept erlaubt
es zudem, die Intitiative für Reformvorschläge in den einzelnen Bereichen unter-
schiedlichen Verantwortungsträgern zuzuweisen. Auf diese Weise kann sich beispiels-
weise primär das Parlament der Parlamentsreform annehmen, und die Kantone können
Inhalt und Tempo der Föderalismusreform selbst wesentlich mitbestimmen.

Um diesem Gedanken des offenen und dynamischen Reformprozesses besser Ausdruck
zu verleihen, wird in der jetzigen Vorlage in der Regel nicht mehr von der Totalrevision
der Bundesverfassung gesprochen, was sie rechtlich ist, sondern von der Reform der
Bundesverfassung.

Die drei wesentlichen Elemente des bundesrätlichen Konzepts: erstens die Verbindung
des parlamentarischen Nachführungsauftrages mit materiellen Reformen, zweitens die
Bildung von Reformschwerpunkten in den Bereichen Volksrechte und Justiz, drittens die
Offenheit des Reformprozesses werden nachstehend kurz erläutert.

117.1 Nachführung des geltenden Verfassungsrechts als
Ausgangspunkt

Die rechtliche und politische Tragweite des Bundesbeschlusses vom 3. Juni 1987 und die
Schwierigkeiten bei der Erfüllung des parlamentarischen Nachführungsauftrages werden
an anderer Stelle ausführlich behandelt. Hier geht es lediglich darum, die Nachführung
als Teil des bundesrätlichen Konzepts darzustellen.

Nach dem Auftrag des Parlaments soll die Totalrevision der Bundesverfassung ihren
Ausgangspunkt in einem Verfassungsentwurf haben, der das geltende Verfassungsrecht
möglichst vollständig und in verständlicher Form zum Ausdruck bringt (Art. 3 Bun-
desbeschluss). Mit dem sogenannten Nachfiihrungsauftrag wollte das Parlament die
Reform begrenzen. Es wollte eine zu weitgehende Umgestaltung der im Kern als tauglich
erachteten Verfassungsordnung vermeiden. Die Bundesversammlung wollte andererseits
die Reformbemühungen nicht gefährden, weshalb sich damals das Nachführungskonzept
als konsensfähiger Mittelweg geradezu aufdrängte. Die Aufarbeitung, Vereinheitlichung
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und Darstellung des gesamten derzeit geltenden Verfassungsrechts des Bundes sollte
Transparenz schaffen und eine Ausgangslage bilden für die Diskussion. Dabei sollte es
dem Bundesrat nicht verwehrt sein, punktuelle Neuerungen in der Form von Varianten
zum geltenden Recht zur Diskussion zu stellen.

Die Tragweite und die Schwierigkeit dieses Unterfangens sind zum Teil missverstanden,
zum Teil unterschätzt worden. Tun es die einen als "Verfassungskosmetik", "Schön-
schreibeübung" und "Fassadenmalerei" ab, so wittern andere hinter jeder Änderung eine
rechtspolitische Neuerung. Dabei dachte das Parlament keineswegs nur an eine rein
formale Revision, weil sich damit die erkannten Mängel, Lücken und Ungereimtheiten
der Bundesverfassung anerkanntermassen nicht beseitigen lassen. Vielmehr sei von
einem weiteren Verständnis auszugehen, das gewisse materielle Änderungen, die mit
einer Neubearbeitung zwangsläufig verbunden sind (Herab- und Heraufstufungen,
Ergänzungen, Akzentverschiebungen usw.), zulässt.

Die Nachführung des geltenden Verfassungsrechts verlangt auch, dass das für die
Schweiz massgebliche Völkerrecht und die Rechtsentwicklung der vergangenen
Jahrzehnte ausgeleuchtet werden, dass rechtüche Grauzonen erhellt und begriffliche
Inkohärenzen ausgeräumt werden und dass Streitfragen anhand der herrschenden Lehre
und der gelebten Behördenpraxis (sprich: Verfassungswirklichkeit) nach Möglichkeit
geklärt werden. Die Erfüllung dieser Aufgaben setzt unausweichlich Wertungen voraus,
wie zu zeigen sein wird. Schon die Identifikation des geltenden Rechts bereitet Mühe;
nicht anders verhält es sich, wenn es um die Beurteilung der Verfassungswürdigkeit
normativer Gehalte geht. Das Parlament war sich dessen durchaus bewusst. Es ist deshalb
wichtig kenntlich zu machen, wo die Grenze gesicherter juristischer Erkenntnisse aufhört,
wo man sich aus welchen Gründen für welche Lösung entschieden hat und wo allenfalls
die politische Wertung einsetzt. Das aufzuzeigen, ist Aufgabe der Erläuterungen. Ganz
klar ausserhalb des parlamentarischen Auftrags liegen rechtspolitische Neuerungen und
politische Weichenstellungen. Sie sprengen den Rahmen der Nachführung.

Die Aufgabe der Nachführung ist damit umrissen: Die Bundesversammlung möchte die
Diskussion über die Verfassungsrevision gestützt auf einen Verfassungsentwurf führen,
der klar, übersichtlich und in einer moderneren Sprache aufzeigt, was heute geltendes
Recht ist und von seiner inhaltlichen Bedeutung her im Grundgesetz der Schweizerischen
Eidgenossenschaft aufgeführt zu werden verdient. Das ist nicht der Endpunkt der Verfas-
sungsreform, sondern der Ausgangspunkt! Zum einen ist das Parlament selbst rechtlich
nicht an die auferlegte Beschränkung gebunden. Im Verfahren der Totalrevision nach den
Artikeln 118 ff. BV steht das gesamte Verfassungsrecht zur Disposition, und Abwei-
chungen vom geltenden Recht beziehungsweise Abänderungen am Entwurf sind
naturgemäss zulässig und systemkonform. Zum anderen ist der Nachführungsauftrag der
Bundesversammlung vom 3. Juni 1987 für den Bundesrat nicht als Inriovationsverbot,
sondern in erster Linie als Transparenzgebot zu verstehen. Der Bundesrat soll Neue-
rungen vorschlagen, so ist es in der parlamentarischen Debatte ausdrücklich gewünscht
worden; er soll solche Neuerungen jedoch in Beziehung setzen zum nachgeführten Ver-
fassungsentwurf.
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117.2 Verknüpfung mit materiellen Reformen

Die Nachführung des geltenden Verfassungsrechts aliein kann wohl niemanden ganz;
befriedigen, obwohl ihr aus staatspolitischer und staatsrechtlicher Sicht ein Eigenwert
zukommt, der nicht unterschätzt werden sollte. Der Bundesrat erachtet es jedoch als
angezeigt, die Nachführung mit materiellen Reformen zu verbinden. Er tut dies nicht mit
punktuellen Neuerungen (im Sinne von einzelnen Varianten zum nachgeführten Text),
sondern schlägt Reformen in ganzen Bereichen vor. Der Schwerpunkt dieser Reformen
liegt klar im institutionellen Bereich, vorab bei den Volksrechten und bei der Justiz. Es
scheint mit Blick auf die zukünftigen Herausforderungen heute vordringlich, das Augen-
merk auf die Verbesserung der Funktionsfähigkeit unserer Institutionen und damit auf die
Handlungsfähigkeit des Staates im allgemeinen zu richten.

Bereichsreformen

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft vom 20. Oktober 1993 zum Regierungs- und Ver-
waltungsorganisationsgesetz aufgezeigt, dass er eine'umfassende Staatsleitungsreform für
nötig hält. Reformbedarf besteht aus seiner Sicht somit nicht nur bei den Volksrechten
und im Bereich der Justiz. Er möchte diese beiden Bereiche jedoch in die Verfassungs-
reform mit ihrem vorgegebenen Fahrplan einbeziehen, weil er sie als besonders dringlich
und wichtig erachtet - und weil der Stand der Vorarbeiten hier den Einbezug ermöglicht.
In anderen Bereichen der Staatsleitungsreform gilt es zunächst die Reformmöglichkeiten
im Rahmen des geltenden Verfassungsrechts auszuloten (z.B. bei der Regierungs- und
Verwaltungsreform). Andere Reformvorhaben obliegen nicht primär dem Bundesrat
(Parlamentsreform), oder es galt, zunächst Impulse anderer staatlicher Ebenen abzuwar-
ten (FÖderalismusreform) beziehungsweise die notwendigen Vorarbeiten zu leisten
(Reform des Finanzausgleichs).

Punktuelle Neuerungen (Varianten)

Neben den Reformen in den beiden Schwerpunktsbereichen sind aus der Sicht des Bun-
desrates auch gewisse punktuelle Neuerungen denkbar, wenn auch nicht erwünscht. Wir
haben dazu in der Vernehmlassungsvorlage auch .einige Vorschläge in der Form von
Varianten zum nachgeführten Verfassungstext zur Diskussion gestellt. Die Vernehm-
lassung hat aufgezeigt, dass es in der Tat sinnvoll sein könnte, die Nachführung des
geltenden Verfassungsrechts zum Anlass zu nehmen, um konsensfähige punktuelle
Neuerungen im Rahmen der Verfassungsreform vorzunehmen. Dies stünde nicht im Wi-
derspruch zum Nachführungsauftrag, sofern die Neuerungen kenntlich gemacht und dem
Parlament als solche unterbreitet werden. Es wäre auch mit dem bundesrätlichen Konzept
der Verfassungsreform vereinbar, sofern die Zahl solcher Neuerungen begrenzt bleibt.
Hingegen würde es diesem Konzept nicht entsprechen, wenn mehr oder weniger
flächendeckend punktuelle Neuerungen aufgegriffen, vorgeschlagen und diskutiert
würden. Dies würde den vom Parlament selbst festgelegten zeitlichen Rahmen sprengen
und brächte eine Rückkehr zum traditionellen Konzept einer materiellen Totalrevision der
Bundesverfassung, einem Konzept, von dem der Bundesrat deutlich Abstand genommen
hat, weil er ihm geringe Realisierungschancen einräumt.
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Anders als in der Vernehmlassungsvorlage haben wir deshalb im Entwurf zu einer
nachgeführten Bundesverfassung darauf verzichtet, mögliche punktuelle Neuerungen als
Varianten zu einzelnen Bestimmungen vorzuschlagen. Wir haben uns darauf beschränkt,
in der Botschaft auf solche möglichen Neuerungen hinzuweisen. Damit kann im Rahmen
der Verfassungsreform auch neben den eigentlichen Reformschwerpunkten ein gewisses
innovatives Potential freigelegt und berücksichtigt werden, sofern man dies wünscht. Der
Bundesrat erachtet ein solches Vorgehen aus den genannten Gründen (Abkehr vom
Konzept der traditionellen Totalrevision, Gefahr des Überladens und des Aufbrechens
errungener Kompromisse, Konzentration auf Bereichsrevisionen u.a.m.) als nicht
empfehlenswert.

117.3 Offenheit des Reformprozesses

Die Verbindung der Nachführung mit den Reformen in den Bereichen Volksrechte und
Justiz bedeutet nicht, dass diese beiden auf den Verfassungsentwurf abgestimmten
Reformbereiche in den Entwurf einer nachgeführten Bundesverfassung integriert werden
müssen. Die beiden Reformbereiche bilden Gegenstand separater Vorlagen; sie können
aber zusammen mit dem Entwurf einer nachgeführten Bundesverfassung behandelt
werden und zusammen mit dieser oder auch zeitlich gestaffelt Volk und Ständen zur Ab-
stimmung unterbreitet werden. In diesem Sinne ist die Verbindung nicht unauflöslich
gedacht.

Staatsleitungsreform

Dazu kommt, dass die Reformbestrebungen ausserhalb der beiden Reformschwerpunkte,
namentlich die weiteren Reformbereiche, die im Rahmen einer umfassenden Staatslei-
tungsreform zu diskutieren sind, nicht einfach ausgeklammert werden können. Es muss
möglich sein,- sie je nach dem Stand der Arbeiten in die Verfassungsreform einzubezie-
hen. Das Vorhaben der Verfassungsreform soll ja auch günstige Voraussetzungen für die
Reformarbeiten in anderen Bereichen schaffen und zur notwendigen Koordination der
verschiedenen Vorhaben beitragen. Hinzu kommt, dass die Staatsleitungsreform nicht aus
einer sektoriellen Perspektive angegangen werden kann, sondern notwendigerweise aus
einer Gesamtsicht heraus angepackt werden muss.

Methode

Aus diesen Gründen haben wir die Verfassungsreform als offenen Prozess konzipiert. Die
Nachführung des geltenden Verfassungsrechts bildet dabei das Gerüst und die Grundlage,
auf der in den verschiedenen Reformbereichen weitergearbeitet werden kann. Die Ver-
fassungsreform bedient sich also gewissennassen des "Baukasten"-Systems: Die Reform-
bereiche bilden Module, die in den Baukasten eingepasst werden können. Ob, wann und
wie genau dies geschieht, ist zur Zeit noch weitgehend offen und muss auch noch nicht
entschieden werden; es wird vom weiteren Verlauf des Reformprozesses in den ver-
schiedenen Bereichen abhängen.
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RegîerungS" und Verwaltungsreform

Im Bereich der Regierungs- und Vcrwaltungsreform hat der Bundesrat nach der Ableh-
nung der RVOG-Vorlage beschlossen, zunächst eine zweite, reduzierte Vorlage zu unter-
breiten (vgl. Botschaft vom 16. Okt. 1996, BB11996 V 1). Die zweite Phase der Regie-
rungsreform, die auch die Verfassungsebene betreffen wird, ist damit vorläufig
aufgeschoben worden.

Parlamentsreform

Was die Parlamentsreform und die Frage des Verhältnisses von Parlament und Regierung
anbelangt, arbeiten die Staatspolitischen Kommissionen zur Zeit Vorschläge aus. Wir ha-
ben diesen Reformbereich in Absprache mit den Staatspolitischen Kommissionen im
Rahmen der Verfassungsreform ausgeklammert. Wir werden zu den Vorschlägen der
Staatspolitischen Kommissionen Stellung nehmen, sobald sie vorliegen. In den Erläute-
rungen zum Entwurf der nachgeführten Bundesverfassung weisen wir freilich schon auf
gewisse materielle Innovationen hin, die derzeit von den Staatspolitischen Kommissionen
erwogen werden.

Finanzausgleich und Föderalismusreform

Die Arbeiten für die Reform des Finanzausgleichs, die erhebliche Anpassungen auf der
Verfassungsstufe erfordern werden, sind zur Zeit noch nicht so weit fortgeschritten, dass
sie wie die Reform der Volksrechte und der Justiz in das laufende Verfahren einbezogen
werden konnten. Es erscheint uns aber sehr sinnvoll, die Arbeiten für die Reform des
Finanzausgleichs bereits jetzt auf die nachgeführte Bundesverfassung auszurichten, mit-
hin als ein Modul zu konzipieren, das zu gegebener Zeit in optimaler Weise in die neue
Bundesverfassung eingepasst werden kann. Gerade dieses Beispiel macht im übrigen
deutlich, dass die Nachführung des Verfassungsrechts einen wesentlichen Beitrag zur
Schaffung günstiger Voraussetzungen für weitergehende materielle Reformen leisten
kann. Ob die Reform des Finanzausgleichs noch mit anderen Elementen verbunden und
Teil einer umfassenden Föderalismusreform werden wird, ist zur Zeit offen.

118 Die drei Verfassungsvorlagen

Der jetzige Vorschlag des Bundesrates zur Verfassungsreform umfasst drei separate Vor-
lagen beziehungsweise Entwürfe für Bundesbeschlüsse:

- Entwurf eines Bundesbeschlusses über eine nachgeführte Bundesverfassung
(Vorlage A),

- Entwurf eines Bundesbeschlusses über die Reform der Volksrechte
(Vorlage B) und

- Entwurf eines Bundesbeschlusses über die Reform der Justiz
(Vorlage C).
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118.1 Nachgeführte Bundesverfassung (Vorlage A)

Mit der Vorlage A (Nachführungsvorlage) erfüllen wir den Auftrag des Parlaments. Der
Entwurf einer nachgeführten Bundesverfassung gibt das materielle Verfassungsrecht der
Schweizerischen Eidgenossenschaft möglichst vollständig, klar strukturiert und in
verständlicher Sprache wieder. Er schafft die für die Bürgerinnen und Bürger unerläss-
Hche Transparenz in bezug auf die grundlegenden Nonnen unseres Staates. Die folgenden
Merkmale des Entwurfs seien besonders hervorgehoben:

- Der Verfassungsstoff ist nach sachlichen Kriterien geordnet: Nach einigen allgemei-
nen Bestimmungen, die vor allem den Bestand und das Wesen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft beschreiben und die Grundsätze staatlichen Handelns nennen,
werden die Grundrechte und die Sozialziele aufgelistet; anschliessend werden das
Verhältnis von Bund und Kantonen umschrieben und die Zuständigkeiten des Bundes
in den verschiedenen Feldern staatlicher Tätigkeit verankert; vor der Nennung der
verschiedenen Bundesbehörden und ihrer Aufgaben werden sodann die Rechte von
Volk und Ständen besonders hervorgehoben; der Entwurf schliesst wie die geltende
Bundesverfassung mit den Revisionsbestimmungen. Die klare Gliederung und vor
allem auch die Verwendung von Sachüberschriften für die einzelnen Artikel, Ab-
schnitte, Kapitel und Titel tragen ganz wesentlich zur Verständlichkeit des Verfas-
sungstextes bei.

- Der Verfassungsentwurf ist in einer zeitgemässen Sprache abgefasst. Die Terminolo-
gie ist - von gewissen Ausnahmen, insbesondere den sogenannten "Identifikations-
und Traditionsanschlüssen" (vgl. hinten), abgesehen - modernisiert und verein-
heitlicht worden. Auch damit gewinnt die Verständlichkeit des Textes ganz erheblich.

- Die Normierungsdichte ist ausgewogener und insgesamt geringer. Der Entwurf einer
nachgeführten Bundesverfassung ist fast um einen Viertel kürzer als der geltende
Verfassungstext. Dies, obwohl wir in erheblichem Umfang bislang bloss materielles
Verfassungsrecht in den Verfassungstext integriert haben. Auf zahlreiche Einzel-
bestimmungen, die nicht verfassungswürdig sind, ist verzichtet worden. Ausnahmen
von diesem Grundsatz betreffen vor allem die Übergangsbestimmungen (namentlich
zur Mehrwertsteuer und zur Schwerverkehrsabgabe). Eine weitere Ausnahme bilden
noch sehr junge Verfassungsbestimmungen (z.B. Landwirtschaftsartikel, Gentechno-
logie, Alpentransit), die nicht oder nur marginal verändert worden sind.

- Neu werden die Grundsätze des staatlichen Handelns ausdrücklich in der Verfassung
genannt. Dazu gehören das Legalitätsprinzip, die Wahrung des öffentlichen Interesses
und der Verhältnismässigkeit sowie das Gebot von Treu und Glauben. Diese Grund-
sätze sind Ausdruck der Rechtsstaatlichkeit,

- Ebenfalls neu ist der umfassende Katalog der Grundrechte, der insbesondere auch die
von der EMRK geprägten Rechtsschutz- und Verfahrensgarantien einschliesst. Der
Verfassungsentwurf äussert sich sodann auch zu den allgemeinen Voraussetzungen
für die Einschränkung von Grundrechten und zu deren Wirkungen.

- Neu ist im weiteren eine Bestimmung über die Sozialziele, die zusammen mit dem
Zweckartikel und den sozialen Grundrechten sowie mit den Kompetenzbestimmungen
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im Bereich der Sozialpolitik die Sozialstaatlichkeit der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft zum Ausdruck bringt.

- Den Bestimmungen über die Zuständigkeiten des Bundes haben wir ein Kapitel über
das Verhältnis von Bund und Kantonen vorangestellt Dieses Kapitel ist wesentlich
geprägt worden von den Kantonen und widerspiegelt ein modernes, partnerschaftlich

' ausgerichtetes Föderalismusverständnis.

- Die politischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger sowie die Beteiligungsrechte der
Stände bilden neu einen eigenen Teil der Verfassung und betonen damit die Bedeu-
tung der Volksrechte in unserem Staat.

- Die verschiedenen Bundesbehörden sowie deren Aufgaben und Zuständigkeiten sind
im Orgänisationsteil übersichtlicher, verständlicher und umfassender besehrieben als
in der geltenden Bundesverfassung. Im Sinne einer Angleichung an die gelebte
Verfassungswirklichkeit sind neu, ihrer Bedeutung entsprechend, nicht nur Komis-
sionen, Fraktionen und Parteien aufgeführt, sondern z.B. auch bestimmte Gewichts-
verschiebungen im Verhältnis Parlament-Regierung.

118.2 Reform der Volksrechte (Vorlage B)

Die Vorlage B (Reform der Volksrechte) enthalt ein ausgewogenes Paket von Vorschlä-
gen für eine zukunftsgerichtete Umgestaltung des direkt-demokratischen Instrumentari-
ums. Die Vorschläge sind darauf ausgerichtet, die erkannten Lücken zu schliessen, das
Instrumentarium zu verfeinern und auszudifferenzieren, auf die wichtigen Entscheide zu
konzentrieren und der wachsenden Bedeutung des internationalen Rechts für die
Entwicklung des Landesrechts anzupassen. Sie sollen auch dazu beitragen, die Brems-
oder sogar Vetofunktion der Volksrechte gezielt zu dämpfen (soweit wünschenswert),
den konstruktiven Charakter zu verstärken und so die Handlungsfähigkeit der staatlichen
Institutionen zu verbessern. Das Paket umfasst namentlich die folgenden Vorschläge:

- Einführung einer allgemeinen Volksinitiative, mit der das Vorschlagsrecht ausge-
weitet, die Verfassung entlastet und die Mitwirkung erleichtert werden soll; dabei
bleibt es der Bundesversammlung überlassen, die adäquate Normstufe (Verfassung
oder Gesetz) für die Realisierung eines Anliegens zu wählen;

- die Möglichkeit, Alternativen zu unterbreiten, um damit Scherbenhaufen zu vermei-
den, wie sie in den vergangenen Jahren verschiedentlich entstanden, wenn umfassende
Vorlagen lediglich wegen einzelner umstrittener Bestimmungen abgelehnt wurden;

- die Möglichkeit, gewisse Beschlüsse der Bundesversammlung einem fakultativen
Verwaltungs- und Finanzreferendum zu unterstellen, um auf diese Weise dem Um-
stand Rechnung zu tragen, dass wichtige Beschlüsse .nicht zwingend in der Form
rechtsetzender Bestimmungen getroffen werden;
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- eine Erweiterung des fakultativen Staatsvertragsreferendums, verbunden mit der
Möglichkeit, die Gesetzesänderungen, die der Umsetzung eines Staatsvertrags dienen,
in den Genehnügungsbeschluss aufzunehmen;

- die Erhöhung der Unterschriftenzahlen auf lOO'OOO beim fakultativen Referendum
und auf ISO'OOO bei der Volksinitiative auf Total- beziehungsweise Teilrevision der
Bundesverfassung. Für die allgemeine Volksinitiative beträgt die Unterschriftenzahl
lOO'OOO;

- die Einführung des Initiativrechts von acht Kantonen, das vom kantonalen Parlament
oder vom Volk ausgeübt werden muss.

118.3 Reform der Justiz (Vorlage C)

Die Vorlage C (Justizreform) will vor allem die Funktionsfähigkeit des Bundesgerichts
als oberstes Gericht sicherstellen und den Rechtsschutz verstärken. Zu diesem Zweck
sieht sie insbesondere folgende Massnahmen vor:

- eine gewisse Entlastung des Bundesgerichts durch den Abbau von Direktprozessen,
die Vorschaltung richterlicher Behörden in allen Bereichen und die Ermöglichung von
Zugangsbeschränkungen;

- die Verbesserung des Rechtsschutzes, namentlich durch die Einführung einer allge-
meinen Rechtsweggarantie und die Ausdehnung der Stimmrechtsbeschwerde auf eid-
genössische Wahlen und Abstimmungen;

- die Einführung der Nonnenkontrolle gegenüber Bundesgesetzen und allgemeinver-
bindlichen Bundesbeschlüssen (Ausbau der Verfassungsgerichtsbarkeit);

- die erforderlichen Verfassungsgrundlagen für eine Vereinheitlichung des Zivil- und
Strafprozessrechts.

12 Der parlamentarische Auftrag zur Nachführung der
Bundesverfassung

121 Vorgeschichte

Die Bestrebungen zur Reform unserer Bundesverfassung dauern nun schon mehr als
dreissig Jahre; darauf und auf die einzelnen Etappen dieses Vorhabens ist bereits hin-
gewiesen worden. Wir haben dies in sehr summarischer Weise getan, nicht etwa aus
mangelndem Respekt vor der gewaltigen Anstrengung und der beachtlichen, weilherum
auch beachteten Leistung der damals engagierten Magistraten, Politiker, Experten und
Beamten sowie vieler hoffnungsvoller Bürgerinnen und Bürger. Der Grund liegt darin,
dass der Bundesrat darüber in seinem Bericht über die Totalrevision der Bundes-
verfassung (Motionen Obrecht und Dürrenmatt) vom 6. November 1985 sehr einlässHch
berichtet hat (vgl. BB11985 ÏÏI 1). Ergänzend hinzuzufügen sind allerdings einige Aus-
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führungen über die Aufnahme und die Behandlung dieses Berichts in den Eidge-
nössischen Räten. Das Ergebnis diesef Beratungen ist der Bundesbeschluss über die
Totalrevision der Bundesverfassung vom 3. Juni 1987, der den Bundesrat beauftragt,
einen Entwurf vorzulegen, der das geltende Verfassungsrecht nackßhrt (BB1 1987 U
963). Dieser Auftrag zur Nachführung der Bundesverfassung ist der Ausgangspunkt und
die Grundlage der heutigen Vorlage, zugleich aber auch die Plattform für weitere
Reformen. Die rechtliche und politische Tragweite dieses Beschluss gilt es hier zu
erläutern.

122 Bericht des Bundesrates vom 6. November 1985

Inhalt

Der Bericht des Bundesrates vom 6. November 1985 über die Totalrevision der
Bundesverfassung (BB1 1985 III 1) schildert zunächst die angenommenen und die ge-
scheiterten Verfassungsänderungen im Bund von den Anfängen der totalrevidierten,
Verfassung von 1874 bis zum Jahre 1984. Er verweist auf die erfolgreich abgeschlos-
senen und die laufenden Totalrevisionen in den Kantonen. Auch mehrere ausländische
Staaten haben Totalrevisionen aus ähnlichen Gründen wie uns unternommen und
erfolgreich abgeschlossen. Weiter stellt der Bericht ausführlich die Etappen der laufenden
Totalrevision dar und erläutert die Revisionsbedürftigkeit der geltenden Verfassung
sowie das mögliche weitere Vorgehen (Verfassungsrat, geteilte Abstimmungsverfahren).
Der Bundesrat gelangt in seinem Bericht von 1985 zum klaren Schluss, es sei eine Total-
revision der Verfassung einzuleiten. Der Stand der Bearbeitung und der Öffentlichen
Diskussion lasse es aber als richtig erscheinen, die Arbeiten nicht ohne ausdrückliche Zu-
stimmung der Bundesversammlung fortzusetzen. Die Bundesversammlung wird deshalb
eingeladen, vom Bericht zustimmend Kenntnis zu nehmen, die Totalrevision formell zu
beschliessen und den Bundesrat zu beauftragen, ihr Botschaft und Entwurf zu einer
totalrevidierten Bundesverfassung vorzulegen.

Vorentwurf 77 und Modellstudie

Dem Bericht beigegeben ist der Verfassungsentwurf (VE 77) der Expertenkommission
für die Vorbereitung einer Totalrevision der Bundesverfassung aus dem Jahre 1977 (BB1
1985 m 161) und die Modell-Studie des EJPD vom 30. Oktober 1985 mit dem Titel: "So
könnte eine neue Bundesverfassung aussehen" (BB11985 m 189). Die Modell-Studie ist
aufgrund des Schlussberichts der Arbeitsgruppe Wahlen, der bisherigen Verfassungsent-
würfe, der Ergebnisse des seinerzeitigen Vernehmlassungsverfahrens und der totalrevi-
dierten Kantonsverfassungen erarbeitet worden.

Das sind Arbeitsgrundlagen, die auch bei der Vorbereitung der jetzigen Verfassungs-
vorlage beigezogen worden sind. Dabei ist natürlich der inzwischen eingetretenen Ent-
wicklung der Verfassungspraxis und der Staatsrechtslehre Rechnung getragen worden;
und selbstverständlich sind nur dort Anleihen gemacht worden, wo sich die Entwürfe mit
dem heute geltenden Recht decken. Schöpferische Anregungen vermittelten insbesondere
auch einige neuere Kantonsverfassungen.
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123 Behandlung des Berichts in den eidgenössischen Räten

123.1 Behandlung im Ständerat

Der Ständerat behandelte den Bericht über die Totalrevision der Bundesverfassung als
Erstrat; an seiner Sitzung vom 16. Dezember 1986 beantragte die Mehrheit der vorbera-
tenden Kommission Eintreten auf den Bericht.

Herkunft des Begriffs: nachführen

Kurz vor Beginn der ständerätlichen Kommissionsberatungen veröffentlichte der Basler
Staatsrechtsprofessor Kurt Eichenberger in der Neuen Zürcher Zeitung vom 12. Mai 1986
einen Artikel unter dem Titel "Realitätsgebundene Verfassungsrevision", der die Dis-
kussionen in der Kommission und im Erstrat stark prägte. Eichenberger vertrat darin die
Meinung, dass sich dem Parlament als "Orientierungshilfe" zwischen einer grundlegen-
den Neuausrichtung des schweizerischen Verfassungsstaates und dem vorbehaltlosen
Verzicht auf weitere Reformen eine "gegenwartsbezogene und wirklichkeitsnahe Nach-
führung" des Verfassungsrechts anbiete; "Eine Totalrevision der Bundesverfassung in
unserer Zeit muss sich vorwiegend darauf verlegen, das Verfassungsrecht geordnet nach-
zuführen und damit aufzubereiten" Und an anderer Stelle: "Die Bundesverfassung in
Ordnung zu bringen, ihre Mängelliste abzubauen und sie gegenwartsnah zu formen, sie
also nachzuführen und aufzubereiten, das wäre, vom Stand des Verfassungsrechts her be-
trachtet, bereits viel. Es wäre das Mögliche."

Zusatzbericht des EJPD

In der ständerätlichen Kommission beriefen sich mehrere Votanten auf diesen Zei-
tungsartikel. Das EJPD wurde deshalb beauftragt, einen Zusatzbericht zu erstellen über
die Möglichkeiten, Probleme und Konsequenzen einer (rein) formalen Totalrevision. Der
Zusatzbericht des EJPD über die Möglichkeiten, Probleme und Konsequenzen einer
formalen Totalrevision vom Juli 1986 gelangte zum kaum überraschenden Schluss, dass
mit einer formalen Revision (im engen Sinne) die im Bericht über die Totalrevision der
Bundesverfassung aufgezeigten Mängel, Lücken und Ungereimtheiten nur zu einem sehr
geringen Teil beseitigt werden könnten. Mit einer formalen Revision (im weiteren Sinn)
hingegen, die auch materielle Änderungen und gewisse inhaltliche Neuerungen in Kauf
nimmt (etwa Herab- und Heraufstufungen, Übernahme internationaler Menschen-
rechtsgarantien, Akzentverschiebungen bei der Aktualisierung von Bestimmungen oder
andere Interpretationsmöglichkeiten bei Umformulierungen), liesse sich dies verwirkli-
chen. Der Zusatzbericht des EJPD bildete fortan die Grundlage für die weiteren Be-
ratungen und Beschlussfassungen der Kommission (AB 1986 S 784 f.)

Formale Totalrevision im weiteren Sinne

Zu einer formalen Revision in einem weiten Sinn bekannten sich schliesslich die
ständerätliche Kommission und - wie aus Artikel 3 des Bundesbeschlusses vom 3. Juni
1987 hervorgeht - später auch die beiden Räte. Ständerat Binder, der Berichterstatter der
Kommission, verlieh diesem Gedanken im Ständerat wie folgt Ausdruck: "Die Bundes-
verfassung soll das ganze geltende geschriebene und ungeschriebene Verfassungsrecht
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enthalten und bestehende Lücken schliessen. Die Bundesverfassung soll nachgeführt und
in Ordnung gebracht werden, so dass Verfassungstext und Verfassungswirklichkeit
gegenseitig wieder übereinstimmen. Die Bundesverfassung soll das Verfassungsrecht
verständlich darstellen, so dass der Bürger, der die Verfassung in die Hand nimmt, das
sogenannte Koordinatensystem unseres Staatswesens wieder mühelos und klar feststellen
kann" (AB 1986 S 785).

Unbestritten blieb in der Kommission und im Rat, dass die geltende Verfassung er-
hebliche formale und-inhaltliche Mängel aufweist; dass sie unvollständig, unübersicht-
lich, unkohärent, unsystematisch ist; dass sie teilweise veraltet, widersprüchlich,
sprachlich schwerfällig und nicht immer verständlich ist - Mängel, die es zu beheben
gelte. Auch müssten Verfassungstext und Verfassungswirklichkeit einander wieder
näherkommen. Allerdings sei in der jetzigen Zeit kein grosser Wurf realisierbar, vielmehr
müsse sich der vom Bundesrat auszuarbeitende Entwurf innerhalb der Leitpianken der
Nachführung bewegen. Weitergehende Vorgaben, die den Bundesrat ausdrücklich auf die
Wahrung der bestehenden Grundstrukturen (Unantastbarkeit des substantiellen Gehalts
der geltenden Bundesverfassung) verpflichten wollten, wurden zuerst im Ständerat, dann
auch im Nationalrat als unnötig erachtet und verworfen (AB 1986 S 804 ff., 7957 N 666
ff.).

Materteile Änderungen

In einer ausdrücklichen Erklärung namens der Kommission hielt der Sprecher zudem fest,
dass der Bundesrat neben der Nachführung des geltenden Rechts auch materielle
Änderungen vorschlagen könne. Dabei sei allerdings der substantielle Gehalt der Bundes-
verfassung - insbesondere die in Artikel 3 BV festgelegte Kompetenzordnung, die
Substanz der Volksrechte und das parlamentarische Zweikammersystem - nicht
anzutasten.

Gegenmeinungen

Eine Minderheit der Kommission beantragte Nichteintreten. Sie wies namentlich darauf
hin, dass der Entwurf der Expertenkommission Purgier aus dem Jahre 1977 wegen zen-
tralistischer Tendenzen und Schwächung der föderalistischen Grundstruktur in der Ver-
nehmlassung auf starke Kritik gestossen sei und dass sich die wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Verhältnisse seit Ende der siebziger Jahre stark geändert hätten (techno-
logische Herausforderungen, Umwelt- und Energieprobleme, sozialpolitische Probleme).
Die Bewältigung dieser Aufgaben beanspruche die ganze Kapazität des politischen
Apparates. Zudem wies die Minderheit auf das politisch heikle Unterfangen hin,
geltendes Verfassungsrecht zu verdichten. Schliesslich bestehe erhebliche Gefahr, dass
sich verschiedene enttäuschte Minderheiten zu einer ablehnenden Mehrheit zusammen-
fänden. Die anstehenden Probleme seien mit Partialrevisionen durchaus zu lösen.

Immer wieder wurde geltend gemacht, auch im Plenum, dass die als nötig betrachtete
Grundwelle für eine Totalrevision fehle. Formelle und materielle Revision Hessen sich
nicht trennen. Es bestehe die Gefahr der Verzettelung der Kräfte. Einzelne befürchteten
mit Blick auf den Entwurf von 1977 eine Verschiebung der Kompetenzen von den Kanto-
nen zum Bund. Die Häufigkeit, mit der Teilrevisionen durchgeführt würden, beweise
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zudem, dass eine Totalrevision nicht nötig sei. Alle diese Bedenken wogen in den Augen
der Revisionsgegner schwerer als die Mängel der geltenden Verfassung. Gegen eine
formale Revision wurde eingewendet, dass die neue Verfassung ohnehin nach kurzer Zeit
durch neue Teilrevisionen wieder "verunstaltet" würde. Die Zeit technologischer Revo-
lutionen sei für grosse Kodifikationen ungünstig.

Beschlüsse

Nach ausführlicher Debatte nahm der Ständerat schliesslich vom bundesrätlichen Bericht
zustimmend Kenntnis und trat mit 30 : 9 Stimmen auf den von der Kommission (nicht
vom Bundesrat) ausgearbeiteten Bundesbeschluss ein. Es bestand Einigkeit, dass mit dem
Entscheid, die Totalrevision einzuleiten (Art. l BB), über die einzelnen Verfahrens-
schritte noch nicht entschieden-sei. So blieb namentlich offen, ob später Über die
revidierte Verfassung ganz oder in Paketen abgestimmt werden solle. Einig war man sich
auch, dass der Bundesrat und nicht eine parlamentarische Kommission den Entwurf
erarbeiten solle (Art. 2 BB). Über die Einsetzung eines Verfassungsrates solle erst ent-
schieden werden, wenn ehi bundesrätlicher Verfassungsentwurf vorliege. Diskutiert
wurde sodann vor allem über die Leitlinien, die bei der Erarbeitung des Verfas-
sungsentwurfs durch den Bundesrat wegleitend sein sollten (Art. 3 BB). Die Kommissi-
onsmehrheit wünschte eine Nachführung der Verfassung ohne allzu enge Leitlinien. Eine
Kommissionsminderheit beantragte, den Bundesbeschluss mit detaillierteren inhaltlichen
Vorgaben und Wegmarken zu versehen (AB 1986 S 805), was mit 27:13 Stimmen
abgelehnt wurde. In der Gesamtabstimmung wurde der Beschlussesentwurf vom Stän-
derat mit 28 : 6 Stimmen angenommen.

123.2 Behandlung im Nationalrat

Der Nationalrat nahm die Behandlung des bundesrätlichen Berichts am 3. Juni 1987 auf.

Kommission

Auch die vorberatende Kommission des Nationalrates beantragte Eintreten auf den Bun-
desbeschluss. Sie befürwortete zudem klar die Leitplanken, wie sie in Artikel 3 des Bun-
desbeschlusses vom Ständerat beschlossen worden waren. Damit könne ein optimaler
Startkonsens über das Projekt erreicht werden. Nach Meinung des Berichterstatters
deutscher Zunge, Nationalrat Lüchinger, enthalte der Bundesbeschluss den Auftrag zu
einer formalen, nicht zu einer materiellen Totalrevision. Dabei sei aber klar, dass eine im
weiten Sinn zu verstehende formale Revision mit materiellen Änderungen verbunden sein
werde. Die Grenzen der Nachführung des geltenden Rechts lägen in konsensfähigen Lö-
sungen; sie ergäben sich aus dem allgemeinen Ziel der Revision. Materielle Reformen
seien in der Form von Varianten zu unterbreiten, allerdings nicht allzu zahlreich, da sonst
doch eine umfassende materielle Revision herbeigeführt werde. Eine Kommissi-
onsminderheit beantragte, auf die Vorlage nicht einzutreten; eine andere verlangte die
Streichung von Artikel 3; ein Eventualantrag wollte die Präzisierungen von Artikel 3
gemäss der Minderheit in der ständerätlichen Kommission aufnehmen.
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Eintretensdebatte

Die Eintretensdebatte zeigte, dass die Mängel der Verfassung weitgehend unbestritten
waren. Meinungsverschiedenheiten bestanden jedoch bezüglich der Notwendigkeit, der
Dringlichkeit und des Ausmasses einer Totalrevision. Die Fraktionssprecher befürwor-
teten eine Totalrevision. Für die einen sollten dem Bundesrat jedoch Leitlinien im Sinne
von Artikel 3 des Bundesbeschlusses gesetzt werden, während andere weitergehen woll-
ten und eine materielle Reform forderten. Der Wunsch nach einer materiellen Total-
revision kam im Nationalrat deutlicher als im Ständerat zum Ausdruck. Ausschlaggebend
für diese Haltung war die Meinung, dass ein Reformdefizit bestehe und man an einer
Wendezeit vom expansionistischen Wachstum zu einer, qualitativen Entwicklung in
Richtung einer menschen- und umweltverträglichen Technik und Wirtschaft stehe. Eine
bloss kosmetische Revision leiste keinen Beitrag für die Zukunft des Staates, sei mutlos
und entfalte blosse Scheintätigkeit. Mit einer materiellen Revision könnten hingegen die
sozialen Errungenschaften gefestigt und ein zeitgemässer Grundrechtskatalog aufge-
nommen werden, der auch bislang umstrittene Punkte umfasse. Es sei wichtig, dass die
Jungen wieder ein Ideal hätten. Die Nationalräte, die gegen ein Eintreten votierten,
machten auf das Fehlen einer Grundwelle aufmerksam. Die geltende Verfassung leiste
trotz gewissen Mängeln weiterhin ihre Dienste und zur Zeit seien wichtigere Probleme zu
lösen. Der Zeitgeist habe sich geändert, die Aufbruchstimmung sei vorbei. Der Ausgang
der Verfassungsrevision sei zu ungewiss, das Revisionsziel fehle.

Leitplanken

Der Nationalrat diskutierte auch, ob die Leitlinien des Artikels 3 zweckmässig seien und
welcher Inhalt ihnen beizumessen ist. Der Berichterstatter deutscher Sprache betonte,
dass es Artikel 3 zur Konsensfindung brauche. Er interpretierte den fraglichen Artikel
eingehend; die Vorgaben richteten sich - so seine Auslegung, die auch vom Bundesrat
und von den beiden Räten geteilt wurde - nur an den Bundesrat, nicht auch an das
Parlament. Im Übrigen, so der Berichterstatter am Schluss der Debatte, bringe Artikel 3
"in seiner Gesamtheit zum Ausdruck, dass vom Bundesrat der Entwurf für eine formale
Totalrevision der Bundesverfassung erwartet wird, aber mit denjenigen auch materiellen
Anpassungen, die mit einer solchen Aufarbeitung der heutigen Verfassung not-
wendigerweise verbunden sind" (AB 1987 N 670). Die Vertreterin des Bundesrates (AB
7957 N 670). Die Vertreterin des Bundesrates führte ferner aus: "Die Bedeutung und die
Tragweite von Artikel 3 lassen sich aus semer Entstehungsgeschichte und aus den
Debatten im Ständerat genau bestimmen. Der Entwurf des Bundesrates soll die Mängel
der geltenden Bundesverfassung mit einer formalen Totalrevision im weiten Sinn
beheben. Das Verfassungsrecht soll nachgeführt werden. Die neue Verfassung soll eine
verständliche Sprache sprechen und systematisch geordnet sein, keine veralteten und
gegenstandslosen Bestimmungen enthalten, Lücken schüessen, Fehlendes ergänzen und
Mangelhaftes verbessern. Sie soll'das Verfassungsrecht mit der Verfassungswirklichkeit
in Einklang bringen und sich auf das Wesentliche beschränken" (AB 1987 N 663).

Beschlüsse

Nach einer ausführlichen Eintretensdebatte, in der sich ausser den Fraktionssprechern
über dreissig Ratsmitglieder zu Wort meldeten, nahm der Nationalrat Kenntnis vom
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bundesrätlichen Bericht und stimmte mit 114 : 41 Stimmen für Eintreten auf den Bundes-
beschluss über die Totalreyision der Bundesverfassung. Die Mitglieder des Nationalrates
stimmten unter Namensaufruf mit 88 :48 Stimmen für die Annahme des Beschlussesent-
wurfs in der Fassung des Ständerates und lehnten den Streichungsantrag sowie den
ergänzenden Eventualantrag ab. Wie im Ständerat überwog auch im Zweitrat die
Meinung, die Einsetzung eines Verfassungsrates sei erst beim Vorliegen eines Entwurfs
zu diskutieren.

124 Bundesbeschluss vom 3. Juni 1987 über die Totalrevision der
Bundesverfassung

124.1 Wortlaut und Inhalt

In seinem Bericht vom 6. November 1985 über die Totalrevision der Bundesverfassung
stellte der Bundesrat den Antrag, die Bundesversammlung möge ihn mit einer Motion
oder einem einfachen Bundesbeschluss beauftragen, Botschaft und Entwurf zu einer
totalrevidierten Verfassung vorzulegen (BB1 1985 HI 112f.). Die Eidgenössischen Räte
entschieden sich für den einfachen Bundesbeschluss; sie folgten damit dem Antrag der
vorberatenden Kommissionen.

Der Bundesbeschluss vom 3. Juni 1987 über die Totalrevision der Bundesverfassung
(BB11987 H 963) hat folgenden Wortlaut:

Artikel l
Die Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 wird total revidiert (Art, 120 BV).

Artikel 2
Der Bundesrat unterbreitet der Bundesversammlung den Entwurf zu einer neu-
en Bundesverfassung.

Artikel 3
Der Entwurf wird das geltende geschriebene und ungeschriebene Verfassungs-
recht nachführen, es verständlich darstellen, systematisch ordnen sowie Dichte
und Sprache vereinheitlichen.

Artikel 4
Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem Refe-
rendum.

Dieser Bundesbeschluss verdient nicht nur wegen der inhaltlichen Vorgabe in Artikel 3
Beachtung. Erwähnenswert ist vorerst einmal die Tatsache, dass der vom Bundesrat ein-
geholte Auftrag nicht in die Form einer Motion, sondern eines einfachen Bundesbeschlus-
ses gekleidet wurde. Damit sollte dokumentiert werden, dass sich die Bundesversamm-
lung formell für die Totalrevision nach den Artikeln 119 ff. BV entschieden hat (Art. l
BB), und zwar mit einem Beschluss, der bei Uneinigkeit zwischen den beiden Räten zu
einem Differenzbereinigungsverfahren und, bei einem positiven Volksentscheid, letztlich
zu den schweren Folgen nach Artikel 120 Absatz 2 BV hätte führen können (Neuwahl der
beiden Räte).
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Einmütig waren die Räte auch bezüglich des Vorgehens. Der Entwurf zu einer neuen
Bundesverfassung soll vom Bundesrat ausgearbeitet werden (Art. 2 BB) und nicht (in
Analogie zum Verfahren bei der parlamentarischen Initiative) von einer Parlaments-
kommission oder (in Analogie zum Verfahren in einzelnen Kantonen) von einem
Verfassungsrat. Über die Einführung eines Verfassungsrates soll erst entschieden werden,
wenn der bundesrätliche Verfassungsentwurf vorliegt. Wie die Beratungen in der
Wintersession 1993 beziehungsweise 1994 zur Motion von Josi Meier vom 28. April
1993 gezeigt haben, ist die Bundesversammlung noch immer dieser Auffassung (AB
1993 S 1101,1994 N 1645,2439).

Der Bundesrat stellt in seinem Bericht vom 6. November 1985 lediglich den Antrag, ihn
zu beauftragen, den Räten Botschaft und Entwurf zu einer totalrevidierten Bundesverfas-
sung vorzulegen. Zur konkreten Ausgestaltung des späteren Verfassungsentwurfs äussert
er sich nur indirekt; er lässt aber doch durchblicken, dass eine grundlegende Umbildung
der schweizerischen Staats- und Wirtschaftsstruktur nicht beabsichtigt, sondern eher an
eine formelle Revision mit punktuellen inhaltlichen Neuerungen zu denken sei. Eine
moderate Weiterentwicklung des geltenden Rechts also, in Anlehnung an die vertrauten
Elemente und anerkannten Werte des schweizerischen Bundesstaates, wie das in
mehreren Kantonen bereits geschehen war und durch die Modell-Studie EJPD und andere
Verfassungsentwürfe vorgezeichnet werde. Der Bundesrat solle bei der Ausgestaltung des
Verfassungsentwurfs frei bleiben, ebenso wie die Bundesversammlung bei der späteren
Annahme oder Ablehnung des Entwurfs.

Das Parlament war hier - wie vorne aufgezeigt - freilich anderer Auffassung. Im Un-
terschied zu den Artikeln l und 2 entspricht deshalb Artikel 3 BB nicht einem Antrag des
Bundesrates. Er ist im Auftrag der ständerätlichen Kommission formuliert worden und
nimmt die Leitideen auf, die schon den kantonalen Revisionen das Gepräge gaben, vom
bundesrätlichen Bericht zaghaft aufgenommen, von Eichenberger einprägsam in Erin-
nerung gerufen und von der ständerätlichen Kommission - zumindest für die erste Phase
und ohne weitergehende Reformen a priori ausschliessen zu wollen - festgelegt wurden.

124.2 Leitideen der Nachführung

Die Entstehungsgeschichte und die Debatten in der. Kommission und im Plenum des
Ständerates (als Erstrat) lassen Bedeutung und Tragweite von Artikel 3 genau eingrenzen.
Im Auftrag der nationalrätlichen Kommission wurde zudem in einem detaillierten Bericht
des EJPD dargelegt, wie der vom Ständerat beschlossene Leitplankenartikel auszulegen
und umzusetzen wäre (Bericht vom 27. März 1987 über die Tragweite von Ah. 3 des
Bundesbeschlusses des Ständerates vom 16. Dez. 1986 über die Totalrevision der Bun-
desverfassung). Dieser Bericht bildete die Grundlage der Debatten in der nationalrät-
lichen Kommission. Der Kommissionsberichterstatter sprach davon im Plenum, und der
Nationalrat stimmte in Kenntnis dieses Vorverständnisses dem Nachführungsauftrag zu.
Auch die nachfolgenden Ausführungen basieren auf diesem Bericht.

Der Bundesrat solle "das Machbare anvisieren" und einen "potentiell konsensfähigen
Entwurf " vorlegen, den Weg der "politisch praktischen Vernunft" beschreiten, so tönte es
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im Rat. Der Entwurf des Bundesrates solle die Mängel der geltenden Bundesverfassung
mit einer "realitätsbezogenen Verfassungsreform" beheben,

Gemäss Bericht solle das geltende Verfassungsrecht aufgearbeitet und umfassend, zeitge-
recht, einheitlich, systematisch, klar und verständlich kodifiziert werden. Dabei solle an
Bewährtes und Vertrautes angeknüpft werden, die Grundstrukturen der heutigen Verfas-
sungsordnung sollten gewahrt und die Vorschläge möglichst nahe am geltenden Rechts-
zustand bleiben. Um eine optimale Transparenz zu gewährleisten, sollten Neuerungen
(die über die Nachführung hinausgehen) ausdrücklich als solche gekennzeichnet und als
Varianten unterbreitet werden.

Geltendes Verfassungsrecht

Grundlage der Nachführung - oder besser mise-à-jour - bildet das geltende Verfassungs-
recht, so wie es in der Lehre und in der Praxis verstanden, ausgelegt und angewendet wird
und weiterentwickelt worden ist. Dabei dachte man insbesondere an die gefestigte
•Rechtsprechung des Bundesgerichts sowie an die "interpretative Konkretisierung des
Verfassungstextes durch Entscheidungen der Bundesversammlung, des Bundesrates und
der Verwaltung sowie der herrschenden Staatsrechtslehre, soweit dadurch eine festste-
hende Verfassungspraxis geschaffen wurde" (AB 2987 N 671), an die gelebte Verfas-
sungswirklichkeit also. Diese Bestandesaufnahme ist aufwendig und schwierig, Unertäss-
liche Hilfestellung muss dabei die Lehre leisten. Die Erkenntnisse der Wissenschaft sind
beizuziehen und wegleitend, soweit es sich um allgemein anerkannte, herrschende oder
doch überwiegende Lehrmeinungen handelt.

Geschriebenes und ungeschriebenes Verfassungsrecht

Der Verfassungsentwurf soll das geschriebene und ungeschriebene Verfassungsrecht
darstellen. Das geschriebene Verfassungsrecht umfasst die Gesamtheit der Rechtssätze,
die im Verfahren der Verfassungsgebung (Art. 118ff. BV) erlassen worden und im Text
oder in den Übergangsbestimmungen enthalten sind. Beim ungeschriebenen Verfas-
sungsrecht ist die Abgrenzung schwieriger. Es umfasst die Rechtsnormen, die zwar nicht
Teil des geschriebenen Verfassungsrechts sind, aber ihrer Grundsätzlichkeit und ihrer
inhaltlichen Tragweite wegen in die Verfassung gehören. Die geltende Verfassung ist
lückenhaft und in gewissen Teilen karg (Grundrechtsteil und Organisationsteil z.B.).
Lehre und Praxis haben sodann dem Bund süllschweigende Kompetenzen zugebilligt
(z.B. im Bereich der Kulturpolitik und der Entwicklungshilfe). Häufig hat der Gesetz-
geber das Verfassungsrecht weiterentwickelt, indem er Ziele formuliert, Grundsätze
entwickelt und Festlegungen getroffen hat, die in die Verfassung gehören (z.B. im BG
über die politischen Rechte, im Geschäftsverkehrsgesetz, im Umweltschutz). Un-
verkennbar ist der Einfluss des internationalen Rechts (EMRK, UNO-Pakte u.a.).
Unermesslich und ausgesprochen schöpferisch ist der Beitrag des Bundesgerichts. Es hat
in einer reichen Praxis Inhalt, Ausmass und Grenzen der verfassungsmässigen Rechte
umschrieben, allgemeine Rechtsgrundsätze entwickelt (Gesetzmässigkeit, Verhältnismäs-
sigkeit. Willkürverbot usw.), Funktion, Gehalt, Schranken und Wirkungen der Grund-
rechte definiert und ungeschriebene Grundrechte anerkannt, Rechtsschutzgarantien und
Verfahrensgrundsätze verbürgt, Organisationsprinzipien gestaltet (Gewaltenteilung, Dele-
gationsschranken), Grundsätze über das Zusammenwirken von Bund und Kantonen
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aufgestellt u.a.m. Nicht unerwähnt bleiben darf schliesslich die gefestigte Praxis der
politischen Behörden, etwa in der Aussenpolitik (Abschluss von völkerrechtlichen
Verträgen).

Verfassungsrecht

Gegenstand der Nachführung bildet das Verfassungsrecht. Was für verfassungswürdig
erachtet wird, mithin als von so grundlegender rechtlicher Bedeutung für diesen Bundes-
staat, dass es in der Verfassung zu verankern ist (oder eben nicht), lässt sich nicht all-
gemeingültig festlegen. Das hängt ab von den der Verfassung zugedachten Funktionen,
vom Verfassungstyp, von Struktur, Stil und Dichte der Normierung, von den aktuellen
politischen Gegebenheiten; es wird deshalb letztlich nur vom Verfassungsgeber selbst
entschieden werden können. Vollständigkeit mag als Ziel zwar angestrebt werden, muss
aber eine Illusion bleiben, wenn die Verfassung sich auf das Grundsätzliche und Wichtige
beschränken soll. Sie wird nie alle entscheidungsbedürftigen Verfassungsfragen beant-
worten können. Insofern haftet jeder Verfassung etwas Bruchstückhaftes und Zeit-
bedingtes an. Vor allem aber kann es nicht Aufgabe einer Nachführung des Verfas-
sungsrechts sein, die sich darauf beschränken muss, offene oder umstrittene Verfassungs-
fragen als solche kenntlich zu machen. Das Resultat dieser Sichtung, die Aufnahme
beziehungsweise Nichtaufnahme in den Entwurf, muss erklärbar sein; dabei werden
Meinungsverschiedenheiten über Auslegung und Gewichtung nicht zu vermeiden sein.

Nachföhren

Das geltende Verfassungsrecht nachführen heisst, den genannten Normenkomplex gegen-
warts- und wirklichkeitsnah aufbereiten, das Verfassungsrecht als solches identifizieren,
festhalten und neu verfasst "vermitteln". Konkret können damit im wesentlichen folgende
Mängel der gegenwärtigen Verfassung behoben werden: Gegenstandslose Normen kön-
nen aufgehoben und veraltete Bestimmungen zeitgemässer formuliert, auf Gesetzesebene
herabgestuft oder gestrichen werden; Lücken können geschlossen, Fehlendes kann er-
gänzt, Bestehendes angereichert werden; Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit
können einander angenähert, Bundesstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaat-
lichkeit in einer dem heutigen Verständnis entsprechenden Weise dargestellt werden.

Dichte und Sprache

Das Verfassungsrecht "verständlich darstellen, systematisch ordnen sowie Dichte und
Sprache vereinheitlichen" tönt einfacher als es ist. Selbstverständlich sind der Verbes-
serung der Sprache (Einfachheit, Einheitlichkeit, Klarheit, Lesbarkeit, Verständlichkeit)
kaum Grenzen gesetzt, und veraltete Ausdrücke und Redewendungen können immer
durch zeitgemässere, modernere ersetzt werden; auch sind die Fassungen in den drei
Amtssprachen besser miteinander in Einklang zu bringen. Dennoch darf sich die Neu-
fassung nicht ganz vom Bekannten lösen, weil sie "Identifikations- und Traditionsan-
schlüsse" (Eichenberger) gestatten soll. Das kann massgebend sein bei neueren Bestim-
mungen, die über eine Volksinitiative Aufnahme in die Verfassung gefunden haben. Es
zeigt auch, dass die Dichte der Normierung nicht durchwegs vereinheitlicht werden kann,
sondern politischen und sachlich bedingten Unterschieden Rechnung zu tragen ist.
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Systematische Ordnung

Was schliesslich die systematische Ordnung anbetrifft, bieten die neueren Kantons-
verfassungen reiche Anschauung. Sie alle ordnen die Bestimmungen nach Rechts- und
Sachgebieten, freilich in unterschiedlichem Grad. Müssig zu erwähnen, dass eine solche
durchgängige Systematisierung des geltenden Verfassungsrechts nicht ohne Auswirkung
auf die Auslegung bleiben wird. Aber eben, die Nachführung ist bloss der Versuch, das
geltende Recht in einer Momentaufnahme einzufangen, stillstehen wird es deshalb nicht!

124.3 Rechtliche und politische Tragweite

Rechtsfragen und Rechtsfolgen

Die Nachführung des geltenden Verfassungsrechts im Sinne des parlamentarischen
Auftrags ist mehr als eine formale Bereinigung und nicht bloss eine juristisch-technische
Angelegenheit. Den Verfassungsstoff in seiner Gesamtheit identifizieren und nach
'Rechts- und Sachgebieten ordnen, die Verfassung von Überholtem und Zweitrangigem
entlasten und Lücken schliessen, das Verfassungsrecht der Wirklichkeit anpassen und
Entwicklungen unter Berücksichtigung des internationalen und richterlichen Rechts
einfangen, die Regelungsdichte vereinheitlichen und die Ausdrucksweise aktualisieren -
das sind Aufgaben von höchster verfassungsrechtlicher Relevanz. Anspruchs- und bedeu-
tungsvoll ist diese Aufgabe nicht nur, weil sich zahlreiche schwierige juristische Fragen
stellen, sondern weil eine rein formale Nachführung, die den Gehalt des bestehenden
Verfassungsrechts unverändert "konserviert", im Grunde' genommen nicht durchführbar
ist. Mit der Nachführung sind zwangsläufig gewisse rechtliche Veränderungen
(materielle Änderungen und inhaltliche Neuerungen) verbunden:

- Werden Verfassungsbestimmungen auf die Gesetzesstufe herabgestuft, dann verHeren
sie ihre verfassungsrechtliche Geltungskraft und können künftig im einfachen Verfah-
ren der Gesetzgebung geändert werden.

- Dasselbe gilt - mit umgekehrten Vorzeichen -, wenn bisher ungeschriebenes Verfas-
sungsrecht, internationales Recht oder Gesetzesrecht in die Verfassung aufgenommen
wird; solche Normen können fortan nur noch im Verfahren der Verfassungsrevision
geändert werden.

- Wenn das Verfassungsrecht umfassend und systematisch geordnet und in der Sprache
vereinheitlicht beziehungsweise aktualisiert wird, kann dies zu Akzentverschiebungen
führen und neue Möglichkeiten der Auslegung und Fortbildung eröffnen.

- Schüesslich können sich-auch neue Lösungen (Neuerungen) aufdrängen, wenn gel-
tendes Recht nicht beigezogen werden kann, um Mängel zu beheben und Lücken
sachgemäss zu schliessen.

Die Aufarbeitung und Sichtbarmachung des geltenden Verfassungsrechts wird vielen
überhaupt erst bewusst machen, was heute schon gilt und wie das Recht entwickelt und
von Lehre und Praxis gedeutet und gehandhabt wird. Das allein kann Erstaunen auslösen.
Es ist zudem nicht auszuschliessen, dass in der politischen Diskussion, welche die
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Totalrevision begleiten wird, gewisse früher erzielte und in Verfassungsrecht umge-
münzte Kompromisse wieder in Frage gestellt werden. Wie heikel es schliesslich seni
kann, das geltende ungeschriebene Verfassungsrecht in die Verfassungsurkunde aufzu-
nehmen, davon zeugt der jüngste Versuch, das anerkannte ungeschriebene Grundrecht der
Sprachenfreiheit ausdrücklich in der Verfassung zu verankern.

Die Nachführung erschöpft sich somit nicht in blosser Registrierung, also der Übernahme
und Neuformulierung einer vorgegebenen Ordnung. Mit der Vervollständigung und Ent-
schlackung des Inhalts und mit der Neustrukturierung und Neuformulierung des Textes
nimmt der Verfassungsentwurf zwangsläufig neue Erkenntnisse der Lehre und die Ent-
wicklungen der Praxis in sich auf (Beispiele sind die Mitwirkungsbefugnisse der Bundes-
versammlung in der Aussenpolitik oder das Recht des Bundesrates zum selbständigen
Abschluss völkerrechtlicher Verträge). Die Verfassung Öffnet sich so neuen Strömungen
und Herausforderungen (man denke an die zwingend notwendige Aktualisierung des
Zweckartikels oder an die gebotene Verfassungsgrundïage für die Entwicklungshilfe).
Das erst befähigt sie Überhaupt, ihren Geltungsanspruch als "rechtliche Grundordnung"
ungebrochen auch in der Zukunft erheben zu können.

Staatspolitische Dimension

Bei der Nachführung geht es im wesentlichen darum,, der heutigen und den kommenden
Generationen die geschichtlich gewachsenen und gefestigten Werte und Institutionen
unseres Bundesstaates neu verfasst zu vermitteln. Das geltende Verfassungsrecht soll
entschlackt, vervollständigt und übersichtlich dargestellt, die formellen und materiellen
Mängel sollen behoben werden. Auf diese Weise soll eine klare Ausgangslage geschaffen
werden für die Verfassungsreform. Dieses Vorgehen schafft Transparenz. Es macht das
Verfassungsrecht für die Bürgerinnen und Bürger wieder sichtbar und zugänglich.

Der neue Verfassungstext soll verständlich formuliert sein und sich einer einfachen und
zeitgemässen Sprache bedienen. Dennoch muss er sich in Inhalt, Wort und Stil vielfach
an Vertrautes und Geläufiges anlehnen. Das wird dazu beitragen, dass sich Bürgerinnen
und Bürger mit der Verfassung wieder stärker identifizieren.

In manchen Bereichen, z. B. den Grundrechten und dem internationalen Recht, ist die
Weiterentwicklung der Rechtsordnung durch die Rechtsprechung und den Abschluss
völkerrechtlicher Verträge, ohne ausdrückliche Zustimmung des Souveräns, erfolgt
(EMRK und UNO-Pakte). Eine Volksabstimmung über das gesamte geltende Verfas-
sungsrecht bietet eine willkommene Gelegenheit, sich dieser grundlegenden Normen
bewusst zu werden und sie zu bestätigen.

Auch.Bewährtes bedarf der Erneuerung, wenn es seine Substanz nicht verlieren soll. Die
Nachführung trägt mit dazu bei, die Substanz des geltenden Verfassungsrechts nicht nur
wieder sichtbar zu machen, sondern auch zu erhalten. Indem sie mithilft, die Funk-
tionsfähigkeit unserer demokratischen Institutionen zu stärken und die Rahmenbedingun-
gen für das staatliche Handeln zu verbessern, gewinnt die Verfassung wieder an Überzeu-
gungs- und Steuerungskraft.
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Schliesslich ist zu wiederholen, dass sich umfangreichere Reformen, namentlich solche
mit starken Querbezügen (Erneuerung der Volksrechte, Ausbau der Verfassungs-
gerichtsbarkeit, Veränderungen am Regierungssystem-oder an der Finanzordnung) in den
überwucherten Strukturen unserer Bundesverfassung mit dem Mittel der Partialrevision
nicht mehr sinnvoll realisieren lassen. Um die Verwirklichung solcher Reformen zu
erleichtern, muss - im Sinne einer Vorleistung - das Verfassungsgefüge vorerst wieder
zweckmässiger geordnet werden. Mit andern Worten: Erst die Nachführung verschafft
der Politik die nötigen Handlungsspielräume. Sie sorgt für eine klare und transparente
Ausgangslage bei den parlamentarischen Beratungen. Insofern ist die Nachführung eine
notwendige Voraussetzungför weitergehende Reformen im "Baukastensystem".

13 Die Entwicklung der Verfassungsdiskussion seit 1987

131 Parlamentarische Vorstösse zur Totalrevision

Mit verschiedenen Vorstössen erhielt der Bundesrat vom Parlament auch nach der Ertei-
lung des Auftrages vom 3. Juni 1987 Impulse für die Arbeiten an der Verfassungsre-
form (vgl. die Zusammenstellung dieser Vorstösse im Anhang I).

Die Motionen der Sozialdemokratischen Fraktion, der Grünen Fraktion und von National-
rätin Lilly Nabholz verlangten, dass die Verfassungsrevision vorangetrieben werde und -
so der Vorstoss der SP-Fraktion - mit inhaltlichen Neuerungen angereichert werde. Diese
Vorstösse waren nicht zuletzt zurückzuführen auf innenpolitische Ereignisse sowie auf
die europäische Herausforderung (EWR/EG-Integration). Diese Veränderung der politi-
schen Rahmenbedingungen nahm der Bundesrat zwar ebenfalls zur Kenntnis. Er betonte
in den Antworten auf die Vorstösse jedoch, dass es zunächst darum gehe, die Arbeiten an
der Vorlage zum EWR-Abkommen zu Ende zu führen und die notwendig damit ver-
bundenen Änderungen der schweizerischen Rechtsordnung zu vollziehen. Erst in einem
nächsten Schritt könne die Verfassungsreform wieder an die Hand genommen werden.
Zudem warnte der Bundesrat davor, die Verfassungsreform durch zu viele Reformen zu
gefährden. Die Motionen wurden deshalb auf Antrag des Bundesrates nur als Postulate
überwiesen.

Auch die nach der EWR-Abstimmung eingereichten drei Interpellationen von Ständerat
Roth, von Nationalrat Pini und der Sozialdemokratischen Fraktion zielten im wesentli-
chen darauf, das Vorhaben der Totalrevision der Bundesverfassung zügiger voranzu-
treiben. Der Bundesrat hatte dazu bereits die Initiative ergriffen: Nach dem EWR-Nein
sollte das Schwergewicht auf die inländische Rechtsordnung gelegt und gewissennassen
das Haus im Innern in Ordnung gebracht werden. Seine Empfehlung, die Motion Josi
Meier anzunehmen, ist Ausdruck dieser Bereitschaft.

Diese Motion von 1994 verlangt vom Bundesrat, die Arbeiten an der Totalrevision so
voranzutreiben, dass die bundesrätHche Vorlage vom Parlament rechtzeitig auf das Jubi-
läumsjahr 1998 verabschiedet werden kann. Bei der Beratung der Motion fand nochmals
eine ausgiebige Diskussion über die Opportunität einer Verfassungsreform statt. Tm
Ständerat wurde die Motion einstimmig, im Nationalrat mit 116 :54 Stimmen überwie-
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sen. Damit haben sich Bundesrat und Parlament gleichermassen einem ehrgeizigen Zeit-
plan unterworfen.

Die erwähnten Vorstösse können mit der Vorlage dieser Botschaft abgeschrieben werden.

132 Partialrevisionen der Bundesverfassung

132.1 Übersicht

Seit 1985 gelangten ' insgesamt 72 Vorlagen Über eine Partialrevision der Bundes-
verfassung zur Abstimmung. Davon wurden 32 angenommen, 40 verworfen. Unter den
angenommenen Vorlagen befanden sich vier Volksinitiativen, drei Gegenentwürfe der
Bundesversammlung und 25 Behördenvorlagen. Bei den verworfenen Vorlagen handelte
es sich um 30 Volksinitiativen, zwei Gegenentwürfe der Bundesversammlung und acht
Behördenvorlagen; darin enthalten sind auch die beiden Sonderfälle der Abstimmung
über den UNO-Beitritt und der Vorlage über den BWR. Vier Initiativen wurden
zugunsten der Gegenentwürfe zurückgezogen. Die Kulturinitiative scheiterte zusammen
mit dem Gegenentwurf. Eine detaillierte Zusammenstellung der angenommenen und der
verworfenen Partialrevisionen findet sich im Anhang 2.

33 Volksbegehren sind seit 1985 bis heute wegen ungenügender Unterschriftenzahl nicht
zustande gekommen. Die Abstimmung steht noch bei 18 zustande gekommenen Initia-
tiven aus. 13 Volksinitiativen sind zurückgezogen worden. Eine Volksinitiative ist wegen
Verstosses gegen den Grundsatz der Einheit der Materie ungültig erklärt worden
(Volksinitiative für weniger Militärausgaben und' mehr Friedenspolitik, BB1 7995 HI
560), eine wegen Verstosses gegen eine zwingende Bestimmung des Völkerrechts
(Volksinitiative für eine vernünftige Asylpolitik, BB1199611355).

Die Sammelfrist für Volksinitiativen beträgt 18 Monate ab der Vorprüfung durch die
Bundeskanzlei. Ende Oktober 1996 lief diese Frist noch für 13 Initiativen. Dazu gehören
unter anderen zwei Initiativen zur AHV (Rentenalter), ein Begehren zur Begrenzung der
Ausländerzahl in der Schweiz und vier Initiativen zu den Finanzen (Mehrwertsteuer,
Finanzierung der AHV, Schuldenwirtschaft). Eine Zusammenstellung findet sich im
Anhangs.

132.2 Einzelne Bereiche

Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen

Mit dem ersten Paket von Massnahmen für die Neuverteilung der Aufgaben zwischen
Bund und Kantonen wurden 1985 fünf Verfassungsänderungen vorgeschlagen. Geschei-
tert ist in der Volksabstimmung nur die Vorlage, wonach die Ausbildungsbeiträge stärker
in die Verantwortung der Kantone hätten überführt werden sollen. Die übrigen Vorlagen,
bei denen es um die Aufhebung von Bagatellsubventionen im Gesundheits- sowie im
Primarschulwesen und um die Bereinigung der Finanzströme im Bereich der Stempelab-
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gaben und der Fiskaleinnahmen aus dem Verkehr mit gebranntem Wasser ging, wurden
von Volk und Ständen angenommen.

Bildung und Kultur

Verschiedene Bemühungen der Kantone um eine Koordination des Schuljahresbeginns
scheiterten. In der Folge wurden mehrere Standesinitiativen, eine parlamentarische sowie
eine Volksinitiative eingereicht, alle mit dem Ziel, eine eidgenössische Lösung herbeizu-
führen. Angenommen wurde schUesslich 1985 der Gegenentwurf der Bundesversamm-
lung, der den Schuljahresbeginn auf den Herbst festlegte.

Mit der Lehrwerkstätteninitiative wurde 1986 der vergebliche Versuch unternommen, die
BerufsbÜdungsangebote auszuweiten, die Ausbildung kostenfrei zu gestalten und die
Auszubildenden mit einem Honorar zu "entschädigen sowie den Abschluss der Ausbil-
dung mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis auszuzeichnen.

Ebenfalls kein Erfolg'beschieden war den Versuchen, in der Bundesverfassung einen
Kulturartikel zu verankern. Das Parlament stellte der Kulturinitiative einen Gegenentwurf
gegenüber. In der Volksabstimmung 1986 wurden jedoch beide Vorlagen verworfen. Das
Verdikt wurde im wesentlichen auf das Abstimmungsverfahren zurückgeführt: damals
war ein doppeltes Ja noch nicht möglich. Deshalb schlug der Bundesrat schon bald einen
neuen Kulturartikel vor. Allerdings scheiterte 1994 auch diese Vorlage. 1996 wurde
hingegen der revidierte Sprachenartikel gutgeheissen.

Sicherheit

Verpflichtungskredite für die Beschaffung militärischer Ausrüstung gaben immer wieder
zu Diskussionen Anlass. Mit einer Initiative wurde 1987 versucht, diese Kredite dem fa-
kultativen Referendum zu unterstellen. Das Volksbegehren wurde jedoch abgelehnt.
Ebenfalls gescheitert ist 1989 die Armeeabschaffungs-Initiative: Dieses Begehren wollte
zugunsten einer umfassenden Friedenspolitik auf eine Armee verzichten. Auch der
Volksinitiative gegen die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge war 1993 kein Erfolg be-
schieden.

Aufgrund der parlamentarischen Initiative einer Nationalratskommission wurde 1992
nach jahrzehntelangen Bemühungen um eine befriedigende Lösung für die Frage der
Dienstverweigerung aus Gewissensgründen ein ziviler Ersatzdienst für Dienstverweigerer
eingeführt.

SchUesslich stimmten Volk und Stände 1993 einem Verfassungsartikel zu, der es dem
Bund erlaubt, Missbräuche mit Waffen mit gesamtschweizerischen Bestimmungen zu be-
kämpfen. Keinen Erfolg hatte demgegenüber eine Initiative, welche die Zahl der Waf-
fenplätze - primär aus Umweltschutzgründen - begrenzen wollte. Die Abstimmung über
diese Initiative fand ebenfalls 1993 statt.
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Finanzen

Im Rahmen der Sparbemühungen des Bundes wurden die Bundesbeiträge zur Unterstüt-
zung der Selbstvorsorge mit Brotgetreide in zwei Schritten 1985 und 1994 aufgehoben.
Zudem wurde 1995 eine _ Ausgabenbremse eingeführt, und 1996 wurden zwei kleine
finanzrelevante Teilrevisionen (Brcnnapparate, Bahnhofparkplätze) angenommen. Eine
umfassende Neuordnung der Bundesfinanzen mit einer Modernisierung.der Warenum-
satzsteuer und anderen Neuerungen erlitt dagegen 1991 Schiffbruch.

Erst 1993 -im dritten Anlauf- gelang der Systemwechsel von der Warenumsatz- zur
Mehrwertsteuer und eine Erhöhung des Steuersatzes. Zudem wurde das Spielbankenver-
bot aufgehoben. Dies verschaffte dem Bund zusätzliche Einnahmemöglichkeiten.

Der erste Versuch, mit einer Volksinitiative eine Schwerverkehrsabgabe einzuführen,
scheiterte 1986. Acht Jahre später stimmte der Souverän einer unbefristeten Lösung
für die Strassenbenützungsabgaben (Autobahn-Vignette, leistungsabhängige Schwerver-
kehrsabgabe) zu. Für eine Übergangszeit wurde die Verfassungsgrundlage einer pau-
schalen Schwerverkehrsabgabe gutgeheissen.

Verkehr

Die langjährigen Bemühungen um eine koordinierte Verkehrspolitik scheiterten in der
Volksabstimmung 1988 ebenso wie 1990 die sogenannten Kleeblattinitiativen, die auf ei-
ne Redimensionierung des Autobahnnetzes abzielten, und 1991 die Initiative zur Förde-
rung des öffentlichen Verkehrs.

Angenommen wurde dagegen 1994 die Alpen-Initiative, die sich den Schutz des Al-
pengebiets vor den Auswirkungen des Transitverkehrs, insbesondere durch die Umlage-
rung des Strassenverkehrs auf die Schiene zum Ziel setzt.

Energie

Im Herbst 1990 standen drei energiepolitische Vorlagen zur Diskussion. Während die
Initiative für den Ausstieg aus der Kernenergie scheiterte, wurden das Moratorium Kern-
energie sowie der Energieartikel in der Abstimmung von Volk und Ständen gutgeheissen.

Umweltschutz und Bodenrecht

Die Überhitzungserscheinungen auf dem Bodenmarkt führten in den achtziger Jahren zu
verschiedenen Vorstössen im Bodenrecht. Zunächst war über einen Mieterschutzartikel
zu entscheiden. 1986 nahmen Volk und Stände den Gegenentwurf der Bundesversamm-
lung zur inzwischen zurückgezogenen Mieterschutzinitiative an. Zwei Jahre später ge-
langte die Stadt-Land-Initiative gegen die Bodenspekulation zur Abstimmung. Sie wurde
zwar abgelehnt. Dennoch bestand Handlungsbedarf; kurz darauf wurden drei befristete,
dringliche Bundesbeschlüsse zur Bekämpfung der Bodenspekulation erlassen.

Um die Moorlandschaften insbesondere bei Rothenthurm zu schützen, wurde eine Initia-
tive eingereicht, die 1987 deutlich angenommen wurde.
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Die Gewässerschutzinitiative wurde 1992 abgelehnt. Angenommen wurde jedoch der in-
direkte Gegenentwurf in der Form des revidierten Gewässerschutzgesetzes.

Landwirtschaß und Tierschutz

Die vom Bauernverband eingereichte Volksinitiative für einen neuen Landwirtschaftsarti-
kel bewog die Bundesversammlung zu einem Gegenentwurf, worauf die Initiative zu-
rückgezogen wurde. Volk und Stände lehnten den Gegenentwurf 1995 ab, wie zuvor
(1989) die Kleinbauern-Initiative, die stärker auf naturnahes Bauern ausgerichtet war. Es
fehlte deshalb weiterhin eine besondere Verfassungsbestimmung über die Funktion und
die Aufgaben der Landwirtschaft. Bereits 1996 konnte diese Lücke jedoch geschlossen
werden: Volk und Stände hiessen den Gegenentwurf der Bundesversammlung zur Initia-
tive "Bauern und Konsumenten - für eine naturnahe Landwirtschaft" gut.

Dreimal stand der Tierschutz zur Diskussion. Alle drei Vorlagen wurden abgelehnt (1985,
1992,1993).

Soziale Sicherheit, Gesundheit und Arbeit

Um das Leben sowie die geistige und körperliche Unversehrtheit vor Bedrohungen durch
Schwangerschaftsabbruch, Sterbehilfe, Todesstrafe usw. besser zu schützen, wurde die
Initiative "Recht auf Leben" eingereicht. In der Abstimmung 1985 wurde sie jedoch ver-
worfen. Zu Beginn der neunziger Jahre wurden Fragen der Fortpflanzungs- und Gentech-
nologie diskutiert. Zunächst wurde die sogenannte Beobachter-Initiative eingereicht.
Diese wurde schüesslich zugunsten eines Gegenentwurfs zurückgezogen. Volk und Stän-
de hiessen den Gegenentwurf der Bundesversammlung 1992 gut. Zwei Volksbegehren
mit dem Ziel, die Alkohol- und Tabakprobleme stärker zu bekämpfen, wurden 1993
abgelehnt.

Die stark steigenden Gesundheitskosten führten zu zwei Initiativen zum Thema Kranken-
kassen. Beide Vorhaben scheiterten (1992,1994).

Den beiden Vorstössen zum Ausbau der AHV/TV und zur Herabsetzung des AHV-Ren-
tenalters war kein Erfolg beschieden (1988 und 1995).

1993 wurde der 1. August aufgrund einer Initiative zum (arbeitsfreien) Bundesfeiertag
erklärt. Die Ferieninitiative sowie die schrittweise Einführung der 40-Stunden-Woche
wurden dagegen abgelehnt (1985 beziehungsweise 1988).

Aussenpolitik

Die Dekade 1985/1995 ist mit Bück auf die Aussenpolitik von zwei wichtigen Abstim-
mungen geprägt: die Abstimmungen über den Beitritt zur UNO (1986) und über den Ab-
schluss des EWR-Abkommens (1992). In beiden Fällen wurde die Vorlage abgelehnt.
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Übrige Vorlagen

1987 wurde das Abstimmungsverfahren bei Volksinitiativen mit Gegenentwurf revidiert
und die Möglichkeit des doppelten Ja eingeführt. 1991 ist zudem das Stimm- und Wahl-
recht mit einer Verfassungsänderung auf 18 Jahre herabgesetzt worden.

1993 wurde schliesslich der Kantonswechse! des Laufentals, 1996 derjenige der Gemein-
de Vellerat gutgeheissen.

Zum Ausländerrecht sind zwei Vorlagen gescheitert: 1988 wurde eine Initiative zur Be-
grenzung der Einwanderung abgelehnt, 1994 eine Vorlage zur erleichterten Einbürgerung
von Ausländern.

133 Totalrevisionen kantonaler Verfassungen

Die Erneuerungswelle kantonaler Verfassungen hat sich seit dem Bericht 1985 fortge-
setzt. In Ergänzung zur nach wie vor gültigen Auflistung der Grundzüge der totalrevidier-
ten Verfassungen (BB11985III27 f.) kann festgestellt werden, dass der eigentliche Kern
der Totalrevisionen kantonaler Verfassungen bei den Staatsaufgaben liegt. Indem es den
Kantonen gelingt, die ihnen als Gliedstaaten zufallenden Aufgaben ins Bewusstsein der
Bürgerinnen und Bürger zu tragen und indem sie zuweilen "bei neu sich stellenden
Problemen sogar eine Pionierrolle übernehmen, behaupten die Kantone ihr staatliches
Selbstbewusstsein, schöpfen Legitimität und wirken integrierend.

133.1 Abgeschlossene Totalrevisionen

Seit 1985 konnten in folgenden fünf Kantonen Verfassungsrevisionen erfolgreich abge-
schlossen werden: Solothurn, Thurgau, Glarus, Bern und Appenzell-Ausserrhoden.

Im folgenden werden die erwähnten Verfassungrevisionen kurz dargestellt:

Solothurn

Der vom Verfassungsrat in einem breitangelegten Vernehmlassungsverfahren zur Dis-
kussion gestellte Verfassungsentwurf vom Juni 1984 wurde grossmehrheitlich als über-
sichtlich und gut verständlich betrachtet und für zustimmungswürdig befunden. Nach ei-
ner Zweiten Lesung verabschiedete der Verfassungsrat den Verfassungsentwurf und emp-
fahl ihn unter Namensaufruf mit 129 von 138 Stimmen zur Annahme. In der Volksab-
stimmung vom 8. Juni 1986 wurde die neue Verfassung des Kantons Solothurn deutiich
angenommen; sie ist auf den 1. Januar 1988 in Kraft getreten, nachdem die Bundesver-
sammlung sie am 21. September 1987 ohne Gegenstimme gewährleistete (BB11987III
270).

Die alte Verfassung von 1887 wurde an zahlreichen Stellen inhaltlich revidiert; hervorzu-
heben sind namentlich:
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